
:: 
Zeichenerklärung 
1. Art der baulichen Nutzung 

Gl 

GE 

Industriegebiete 

Gewerbegebiete 

:: 

2. Maß der baulichen Nutzung 

GRZ = (Grundflächenzahl) 0,8 

GFZ = (Geschossflächenzahl) 2,4 

Wandhöhe: 

WH 12,50m als Höchstmaß 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

-a- Abweichende Bauweise (offene Bauweise mit Gebäudelängen über 50,00 m zulässig) 

6. Verkehrsflächen 

liii Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

9. Grünflächen 

mm 

öffentliche Grünflächen 

private Grünflächen 

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9Abs.1 Nr.25BauGB) 

Anpflanzung von Straßenbegleitgrün 

Umgrenzung von Rächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchem und sonstigen 
Bepflanzungen 

Umgrenzung von Rächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 

15. Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Böschungslinie 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten 

Nachrichtliche Übernahmen: 

20 KV 
-X- 

t 
Stromleitung 20 kV (Bestand) / wird zurückgebaut 

Schutzzone entsprechend dem Ausschwingbild der 20 kV-Leitung, 
(entfällt demnächst!) 
Vorkehrungen zur unterirdischen Verlegung der 20 kV-Leitung wurden bereits getroffen. 

Abwasserleitung (Bestand) 

Sichtdreieck 

r 
Kennzeichnungen: 

P2 Grünordnerische Festsetzungen ( siehe textliche Festsetzungen 1.9 ) 

L2 ( max. zulässiger immissionswirksamer flächenbezogener Schall- Leistungspegel von 65 dB 
(A) tags und 50 dB (A) nachts) 

Schutz vor schädlicher Umwelteinwirkung ( siehe textliche Festsetzungen 1.8) 

Bestandsdarstellung : 

Rurstücksnummer 

Flurstücksgrenze 

Entwurf vom 07.06.2005 
i.d.F.v. 14.09.2005 

M. 11:25000 

t 
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Stadt Mühldorf a. Inn Landkreis Mühldorf 

Aufstellung einen Bebauungsplans 
für das Gebiet 

„Hirsch am Hart Teil 4“ 

M. 1:1000 

Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 

Ausschnitt aus der Topographische Karte M. 1:25.000 

ft » Wmw 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit dem § 1, 2, 3, 8 und 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB), Baunutzungsverordnung, der Planzeichenverordnung, des Art. 91 Abs.3 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern diesen Bebauungsplan als 

ausgefertigt am: 

Satzung 

3 0. Nov. 

1. Bürgermeister der Stadt Mühldorf a. Inn 

Planverfasser: 
Münnich-Hecker Architekten / Stadtplaner, 
Fockestraße. 20, 04275 Leipzig 

Günther Knoblauch 

'.U 
Gernot Münnich / Michael 

»z 
Hecker 

Grünordnunq: 

Büro Weinzierl / Landschaftsarchitekten 

Parkstraße 10, 85051 Ingolstadt 

Fertiqunqsdaten: 
Entwurf: 14.09.2005 
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INHALTSVERZEICHNIS / TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
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1.2.1 
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1.2.3 

1.3 
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1.8 
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1.9.1 
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1.9.3 
1.9.4 
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2.0 

2.1 

2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

3.0 

3.1 
3.2 
3.3 

Anlagen 

Textliche Festsetzung 

Art der baulichen Nutzung 
Gewerbegebiet 
Industriegebiet 

Maß der baulichen Nutzung 
Höhe baulicher Anlagen 
Bauweise 
Überbaubare Grundstücksflächen 

Mindestgröße und Mindestabmessung der Baugrundstücke 

Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind 

Vorkehrungen für die Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 

Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Grünordnerische Festsetzung 

Öffentliche Grünflächen /Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent¬ 
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
Private Grünflächen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick¬ 
lung von Boden, Natur und Landschaft 
Nicht überbaute Grundstücksflächen 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
Baumpflanzungen 
Begrünung von Stellplätzen 
Begrünung von überdachten Stellplätzen 
Bodenaushub 
Freiflächengestaltungsplan 
Pflanzlisten 

Bauliche Gestaltung 

Anordnung und Ausrichtung von einsehbaren 
Produktions- und Lagerflächen 
Gebäudehöhen 
Dächer 
Fassadengliederung 
Werbeanlagen und Werbeautomaten 
Einfriedungen 

Hinweise 

Kontingentierung der gewerblichen Geräuschemissionen 
Grenzbepflanzung 
Bodendenkmäler 
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A. 

1.1 

Textliche Festsetzungen Bebauungsplan Hirsch am Hart, Teil 4 
(Die Festsetzungen erfolgen analog § 9 Abs.1 Nr. 1-26 BauGB. / Die Darstellung 
erfolgt auf der Planzeichnung nach PlanzVO 90.) 

Art der baulichen Nutzungen 

Das Gewerbe- und Industriegebiet ist nach §1(4) BauNVO nach den "besonderen Eigen¬ 
schaften" von Betrieben und Anlagen hinsichtlich der maximal zulässigen Geräuschemis¬ 
sionen gegliedert. 

Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen je qm Grundflä¬ 
che innerhalb der Baugrenzen folgende immissionswirksame flächenbezogene Schallleis¬ 
tungspegel (L2) nicht überschreiten: 

tagsüber Lwa" ~ 65 dB(A)/qm 
nachts L\/\/a" = 5(-) dB(A)/qm 

Der Nachweis der Einhaltung, der sich aus den immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln ergebenden zulässigen Geräuschimmissionsanteile der einzelnen 
Betriebe ist nur für Immissionsorte außerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes in 
Schallausbreitungsrichtung nach Westen (nächstgelegenes Wohnhaus im Wohngebiet 
westlich der Bahnlinie Rosenheim- Pilsting), nach Südwesten (nächstgelegenes Wohn¬ 
haus im Wohngebiet südlich des Innwerkkanals) und nach Norden bzw. Nordosten 
(Wohnhäuser auf Flur-Nr. 63 bzw. Flur-Nr. 4) zu führen. 

Die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel gilt 
nicht in Bezug auf Immissionsorte innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes. 

Innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes ist bei der Planung der Betriebsanlagen 
daraufzu achten, dass auf den jeweiligen unmittelbaren Nachbargrundstücken an den 
nächstgelegenen Nachbarimmissionsorten (Fenster von Aufenthaltsräumen) bzw., wenn 
das Nachbargrundstück nicht bebaut ist, an den nächstgelegenen Baugrenzen der Im¬ 
missionsrichtwert für Gewerbe- und Industriegebiete gemäß 6.1 .b TA Lärm eingehalten 
wird. 

Gemäß § 1 (5) BauNVO i. V. m. § 1 (9) BauNVO sind folgende Anlagen und Betriebe 
nicht zulässig: 

a) Betriebe und Anlagen, die nach Spalte 1 der 4. BIMSchV 
genehmigungspflichtig sind. 

b) Abwasserintensive Betriebe (wie z.B. Großmetzgerei) mit 
mehr als 500 E-Werten/Tag (Einwohnergleichwerte pro 
Tag). 

c) Betriebe, die Produkte der “Wasser - Gefährdungsklasse 3 - 
Katalog für wassergefährdende Stoffe“ (VwV- 
wassergefährdende Stoffe - VwVwS vom 09.03.1990. BMBI. 
Seite 114) herstellen. 

e) Chemische Reinigungen, die chlorierte Kohlenwasserstoffe 
verwenden. 
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Gewerbeaebiet GE 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 8 (2) BauNVO: 
Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplätze, 
unzulässig. 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen, (siehe auch 2.1 Anordnung 
und Ausrichtung von einsehbaren Produktions- und Lagerflächen) 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 8 (3) BauNVO: 
Nr. 2 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä¬ 
che und Baumasse deutlich untergeordnet sind unzulässig. 
Ausgenommen sind Wohnungen die, die Anzahl von einer Wohneinheit je Baugrundstück 
(freistehende Einfamilienhäuser sind generell ausgeschlossen) nicht überschreiten. 

Industriegebiet Gl 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 9 (2) BauNVO: 
Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplätze, 
unzulässig. 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen, (siehe auch 2.1 Anordnung 
und Ausrichtung von einsehbaren Produktions- und Lagerflächen) 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 9 (3) BauNVO: 
Nr. 2 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä¬ 
che und Baumasse deutlich untergeordnet sind unzulässig. 
Ausgenommen sind Wohnungen die, die Anzahl von einer Wohneinheit je Baugrundstück 
(freistehende Einfamilienhäuser sind generell ausgeschlossen) nicht überschreiten. 

Maß der baulichen Nutzung 

Höhe der baulichen Anlagen 

Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO werden die zulässigen Wandhöhen (WH) der im Gewerbe- 
und Industriegebiet zu errichtenden Gebäude und Anlagen mit einer max. WH von 12,50 
m festgesetzt, (siehe auch 2.2 Gebäudehöhen, Bauliche Gestaltung) 

Bauweise 

Gemäß § 22 (4) BauNVO wird als „abweichende“ (-a-) Bauweise die offene Bauweise mit 
zulässigen Gebäudelängen über 50,00m festgesetzt. 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Gemäß § 23 (3) BauNVO werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Baugrenzen 
festgesetzt. 
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1.3 Mindestgröße und Mindestabmessung der Baugrundstücke 

Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 2000 qm 

Die Mindestbreite der Baugrundstücke beträgt in den bebaubaren Grundstücksabschnit¬ 
ten 25.00 m 

Grundstücksteilungen dürfen nur so vorgenommen werden, wenn ein Mindestgrenzab¬ 
stand von 5.00 m zum Gebäude sichergestellt werden kann (incl. 2.00 m Grenzbepflan¬ 
zung). 
Ausnahmsweise können Komunbebauungen zugelassen werden. 

1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

Gemäß § 12 (6) BauNVO sind Stellplätze und Garagen nur innerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig. 

1.5 Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind 

Das Sichtdreick ist von jeder Bebauung und Bepflanzung über 1.00 m und Lagerung von 
Gegenständen über diese Höhe hinaus ab der Oberkante Straße freizuhalten. Ausge¬ 
nommen sind freistehende Einzelbäume mit Astansatz von mehr als 2.00m Höhe 

1.6 Vorkehrungen für Versorgungsanlagen und -leitungen 

Die Gebäude sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die zentrale Abwas¬ 
serversorgungsanlage anzuschließen. 
Versorgungsleitungen sind zur flexiblen Baukörperanordnung gewerblicher Nutzungen 
grundsätzlich unterirdisch zu führen. 

1.7 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als abgemagertes Mischsystem ausgeführt. 
Die Kellerentwässerung ist nur über Hebeanlagen möglich. Unverschmutztes Nieder¬ 
schlagswasser (Dach- und Hofflächen, Erschließungsstraßen) ist auf dem eigenen 
Grundstück (z.B. Sickergruben oder belebte Bodenschichten) zu versickern. Der Betrei¬ 
ber hat sicherzustellen, dass keine Öl- und Benzinverunreinigungen in den Untergrund 
gelangen können. 

Öffentliche Verkehrsflächen werden über die straßenbegleitend angeordneten offenen 
Mulden und Rigolen bzw. über die städtische Kanalisation entwässert. 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden was¬ 
sergefährdender Stoffe müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unter¬ 
halten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflä¬ 
chengewässern nicht erfolgen kann. 
Anlagen zur Lagerung und zum Transport wassergefährdender Stoffe müssen, entspre¬ 
chend Art. 37 BayWG, angezeigt werden. 
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1.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

1.8.1 Gewerbegeräusche 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be¬ 
triebsleiter sind ausnahmsweise zulässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen werden kann, 
dass vor den Fenstern bei Ausschöpfung des zulässigen immissionswirksamen flächen¬ 
bezogenen Schalleistungspegels für die nicht zum eigenen Grundstück gehörenden Flä¬ 
chen die Immissionsrichtwerte für GE und Gl-Gebiete nicht überschritten werden. Als 
maßgebliche Lärmmeß- und Beurteilungsvorschrift ist die TA-Lärm heranzuziehen. 

Büro- und Sozialräume sind so auszuführen, dass auch bei von außen einwirkendem 
Lärmpegel innen ein gemäß §15 Arbeitsstättenverordnung zulässiger Pegel nicht über¬ 

schritten wird. 
Für Aufenthaltsräume (Wohnräume, Schlafzimmer, Kinderzimmerund Büro- und Sozial¬ 
räume) sind ggf. Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

1.8.2 Verkehrsgeräusche 

An allen nicht von der Bürgermeister-Hess-Straße abgewandten Fassaden und Dachflä¬ 
chen innerhalb eines Abstandes von 63m (S1) zur Straßenmittenachse der Bürgermeis- 
ter-Hess-Straße, hinter denen sich schutzbedürftige Räume im Sinne von Anmerkung 1 in 
4.1 der DIN 4109 (Nov. 1989) befinden, sind bei Errichtung und Änderung der Gebäude 
technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, 
dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabelle 8 
der DIN 4109 eingehalten werden. 
Für Festlegungen der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist an die¬ 
sen Fassaden der Lärmpegelbereich IV gemäß Tab. 8 der DIN 4109 zugrunde zu legen. 

In den in Absatz 1 beschriebenen Fassaden sind bevorzugt Wohnungsgrundrisse zu 
planen, bei denen Fenster, die zur Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmern erforderlich 
sind, nicht in diesen Fassaden liegen. 
Wo eine derartige Grundrissorientierung im Einzelfall mit plausibler Begründung nicht 
möglich ist, müssen Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern, die ausschließlich über ein 
Fenster in einer gekennzeichneten Fassade belüftet werden können, mit schalldämmen¬ 
den Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden. Die Anforderungen aus Absatz 1 sind 
auch bzgl. der Lüftungseinrichtungen zu beachten. 
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1.9 Grünordnerische Festsetzungen 
§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

1.9.1 Öffentliche Grünflächen / Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent¬ 
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (P4 / AE1) 

Die festgesetzte öffentliche Grünfläche P4 wird gleichzeitig als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (AE 1) 
ausgewiesen. Die Fläche ist Teil des zusammenhängenden Grünzuges entlang der Bür- 
germeister-Fless-Strasse. 
Zusätzlich werden außerhalb des Umgriffes des Bebauungsplans die Flur-Nummern 1146 
und 1147 (beide Gemarkung Mühldorf) als öffentliche Grünflächen und als Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land¬ 
schaft (AE 1) festgesetzt. 
Die Ausgleichsfläche ist als solche dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

P4 - Einordnung Umfahrung Mühldorf Nord (AE 1) 

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung P4 - Eingrünung Bürgermeister- 
Hess-Straße ist als offene Wiesenfläche mit gebietsheimischem, standorttypischem Gras- 
Kraut-Bewuchs zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. 
Am Kreuzungsbereichs Bürgermeister-Hess-Straße - Erschließungsstraße E1 - Er¬ 
schließungsstraße E2 sind entsprechend der Planzeichen gruppenweise Straßen-Esche 
(Fraxinus excelsior,Westhofs Glorie’, StU 20-25 cm) zu pflanzen. 

Ausqieichsfläche AE 1 

Außerhalb des Bebauungsplanumgriffes sind als „Fläche zur Kompensation“ nach §1a 
BauGB mit Entwicklung eines Offenlandbiotops (extensiv genutzter, ausgemagerter Wie¬ 
senstandort unter Hochspannungsleitungen mit ungenutztem Pufferstreifen entlang des 
Gewässerlaufes am südlichen Grundstücksrand) südlich der Lohmühlsiediung festge¬ 

setzt: 
Fl.Nr. 1146, Gemarkung Mühldorf, anrechenbare Grundfläche: 4.999 m2 
Fl.Nr. 1147, Gemarkung Mühldorf, anrechenbare Grundfläche: 5.856 m2 

1.9.2 Private Grünflächen / Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwich 
lunq von Boden. Natur und Landschaft (P3) 

Die festgesetzte private Grünfläche P3 wird gleichzeitig als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. 
Die Grünfläche dient als Pufferstreifen für die nördlich angrenzende Hangkante, und ist 
als offene Wiesenfläche mit gebietsheimischem, standorttypischem Gras-Kraut-Bewuchs 
zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Je angefangene 200 m2 ist ein standorttypischer, 
heimischer Baum (StU mindestens 16-18), vorzugsweise Wild-Birne (Pyrus communis) 
oder Wild-Apfel (Malus sylvestris), zu pflanzen. Die Gehölze sind in kleinen Gruppen an¬ 

zuordnen. 

1.9.3 Nicht überbaute Grundstücksflächen 

Mindestens 15 % der nicht überbauten Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen sind 
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
Die Begrünung erfolgt mit gebietsheimischen, standortgerechten Gras-Kraut-Ansaaten 
und Gehölzen (siehe Listen B, C und D im Anhang). Repräsentative Teilflächen innerhalb 
der Baugrenzen dürfen auch anderweitig begrünt werden (z.B. Staudenbeet). Ausge¬ 
schlossen sind panaschierte und buntlaubige Gehölze sowie Koniferen. 
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Die begrünten Flächen sind möglichst als Gesamtkomplex an einer Stelle des Grundstü¬ 
ckes, insbesondere bei Grundstücken über 10.000 qm an den senkrecht zur Erschlie¬ 
ßungsstraße E2 verlaufenden Grundstücksgrenzen, zu erbringen. 

Auf die Grenzabstandsregelungen (siebter Abschnitt: Nachbarrecht) des Bayerischen Ge¬ 
setzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AG BGB) wird hingewiesen. 
Unverschmutzte Niederschlagswasser von Dächern und befestigten Flächen sind über 
Mulden oder Sickeranlagen auf den eigenen Grundstücksflächen zu versickern. 

Die Lage und Art der Begrünung ist in einem mit dem Bauantrag bei der Genehmigungs¬ 
behörde einzureichenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu regeln. 

1.9.4 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (P2) 

Auf den festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonsti¬ 
gen Bepflanzungen (P2), zwischen Straßenbegrenzungslinie und Baugrenze, sind Sträu- 
cher nach Liste C und Bäumen nach Liste B auf mind. 30% der Fläche zu pflanzen. 70% 
der verbleibenden Flächen sind mit einer gebietsheimischen, standortgerechten Gras- 
Kraut-Mischung anzusäen. Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten. 
Die Begrünung erfolgt mit und Gehölzen (siehe Listen B, C und D im Anhang). 

Die Begrünung ist in einem mit dem Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde einzurei¬ 
chenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu regeln. 

Der Erhalt der Grünflächen ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicherzustellen. 
Für Ein- bzw. Ausfahrten dürfen die gekennzeichneten Flächen (P2) an vier Stellen mit ei¬ 
ner Länge von 10,00m je Ein- und Ausfahrt unterbrochen werden. Sonstige Unterbre¬ 
chungen (z.B. für Stellplätze, Lagerflächen, etc.) sind unzulässig. 

1.9.5 Baumpflanzunqen an Straßen 

An den durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind Laubbäume als Hochstämme 
nach Liste A (siehe Anhang) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Von den festge¬ 
setzten Standorten darf an Straßen, auf der entsprechenden Straßenseite, bis zu 3.00m 
abgewichen werden, wenn es zur Einrichtung von Einfahrten und Einfahrtsbereichen er¬ 
forderlich ist. 
Den Erschließungsstraßen E1 und E2 ist jeweils nur eine Baumart zuzuordnen. 
Alle neu zu pflanzenden Bäume sind mit der Ansaat einer kräuterreichen Wiesenmi¬ 
schung von mindestens 6 qm zu versehen, die gegen Überfahren durch Kfz zu sichern ist. 
Ausnahmen mit wasserdurchlässigem Material sind genehmigungspflichtig. 

1.9.6 Begrünung von Stellplätzen 

Je angefangene fünf (5) Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
Laubbäume als Hochstämme (StU mindestens 18-20) nach Liste A (siehe Anhang) zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Die Stellplätze sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. wasserge¬ 
bundene Decke, Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen). Die Wasser- und Luftdurch¬ 
lässigkeit des Bodens um mehr als 30% mindernde Befestigungen (Abflussbeiwert ge¬ 
mäß Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. Nr. A 118) wie Betonunter¬ 
bau, Fugenverguss, Asphaltierungen oder Betonierung sind unzulässig. 

Die Ablösung von Stellplätzen gemäß Art. 53 BayBO wird ausgeschlossen. 
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1.9.7 Begrünung von überdachten Stellplätzen 

Garagen und Carports, die mit Flachdächern (<10° Dachneigung) ausgeführt werden, 
sind extensiv (vereinfachter Bodenaufbau mit einer Dachbelastung von etwa 1,0 KN/qm) 
mit Sedumsprossen, Gräsern oder Kräutern zu begrünen, sofern sie nicht in Verbindung 
mit dem Hauptbaukörper errichtet werden. 

1.9.8 Bodenaushub 

Auf geschichtliche Funde ist während der Bodenaushubmaßnahmen sorgfältig zu achten; 
auf die Anzeigepflicht gemäß Art. 8 DSchG wird hingewiesen. 
Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche sowie herausragende Böschungen 
und Terrassierungen sind nur in dem Bereich der Terrassenkante zulässig, der innerhalb 
der Baugrenze liegt. Die Geländeveränderung ist in einem mit dem Bauantrag bei der 
Genehmigungsbehörde einzureichenden qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zu re¬ 
geln. 

1,9.9 Freiflächenqestaltunqspläne 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des Versiegelungs¬ 
grades, Maßnahmen zur Grünordnung - insbesondere Vegetationsplanung - sind gemäß 
Art.5 BayBO in einem qualifizierten Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der gemäß 
§1 Art.5 BauVerfVO mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. Der geprüfte Plan 
wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

1.9.10 Pflanzenhinweise 

Pflanzenqualität für Bäume entlang öffentlicher Straßen (E1) und auf der mit P4 gekenn¬ 
zeichneten Fläche: 
Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen, 
20-25 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 

Pflanzenqualität für Bäume: 
Mindestqualität 3 x verpflanzt, mit Ballen, 
16-18 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Höhe 

Pflanzenqualität für Sträucher: 
Mindestqualität 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch 
Pflanzdichte: in Gruppen von 3 bis 7 Pflanzen, Pflanzenabstand 1,5 x 1,5 m 

Pflege / Unterhaltung: 
Die Pflanzung hat fachgerecht gemäß DIN 18320 zu erfolgen und ist spätestens in der 
nach Inbetriebnahme der Baumaßnahme folgenden Vegetationsperiode fertig zu stellen. 
Der Erhalt der Begrünung ist durch eine fachgerechte Pflege dauerhaft sicherzustellen. 
Bei deren Abgang sind Ersatzbegrünungen in Abstimmung mit der Genehmigungsbehör¬ 
de vorzunehmen. 
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Bauliche Gestaltung 
§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 91 der BayBO 

Anordnung und Ausrichtung von einsehbaren Produktions- und Lagerflächen 

Grundsätzlich sind einsehbare Flächen oder Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, 
Herstellen, Behandeln und Verwenden von Stoffen und Gütern an den von der Bürger- 
meister-Hess-Straße / Erschließungsstraße E1 abgewandten Seite anzuordnen. Hiervon 
ausgenommen sind Flächen, die durch Hauptbaukörper abgeschirmt und dadurch von 
den o.g. Erschließungstraßen nicht einsehbar sind. 

Gebäudehöhen 

Die Rohdeckenoberkante über Kellergeschoß darf max. 1,20 m (in Verbindung mit Lade¬ 
rampen), bei Büro-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden i. S. des § 9 BauNVO max. 
0,30m über Straßenoberkante der fertigen, das Baugrundstück erschließenden Straße, 
gemessen am Fahrbahnrand, liegen. 

Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen des Gebäudes 
freigelegt werden. Ausnahmsweise kann an höchstens zwei Gebäudeseiten jeweils ein 
Lichtgraben nach Art. 47, Abs. 1 BayBO max. 2,50 m tief abgegraben werden: auf max. 
50 v.H. der Wandlänge bis 50 m, auf max. 20 v.H. der Wandlänge bei Wandlängen über 
50 m. 

Dächer 

Im Gewerbe- und Industriegebiet sind nur Flachdächer bzw. Sheddächer oder flachge¬ 
neigte Dächer bis zu einer Dachneigung von 10° zulässig. 

Fassadengliederung 

Baukörper sind mindestens alle 50 m (Gebäudelänge und Gebäudebreite) durch bauliche 
Maßnahmen zu gliedern. 

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig und bleiben der Einzelgenehmigung 
Vorbehalten. Werbehinweisschilder außerhalb der Betriebsgrundstücke, auch unter der 
genehmigungspflichtigen Größe, sind nur an den von der Stadt vorgegebenen Standorten 
zu gelassen. 
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2.6 Einfriedungen 

An unmittelbar angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraßen und Gehwegen sind Ein¬ 
friedungen mind. 1,0 von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen, der Streifen außerhalb 
der Umzäunung ist zu begrünen und vom jeweiligen Eigentümer zu pflegen und zu unter¬ 
halten. 
Grundsätzlich sind zur Einfriedung der Grundstücke nur Maschendrahtzäune mit einer 
maximalen Höhe von 2.00 m mit Hinterpflanzung (s. Pflanzenliste Anhang) zulässig. 

Türen und Tore sind aus folgendem Material und nur bis zu einer Höhe von 2,0 m zuläs¬ 
sig: 

- Pfeiler aus verputzten, gestrichenem Mauerwerk; 
- Pfeiler aus Sichtbeton oder Stahl, 
- Torkonstruktionen aus Stahl. 

Im Bereich der Grundstückseinfahrten ist die Einfriedung, ausgehend von der Straßenbe¬ 
grenzungslinie, 5.00 m zurückzusetzen. 

3. Hinweise 

3.1 Kontingentierung der gewerblichen Geräuschemissionen 

Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen des jeweiligen Ge¬ 
nehmigungsverfahrens kann die Genehmigungsbehörde den Nachweis fordern, dass die 
festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel durch das 
entsprechende Vorhaben nicht überschritten werden. 
Der Nachweis ist für die in den Festsetzungen genannten Immissionsorte zu führen. 
Die Berechnung der zulässigen Immissionsanteile je Betriebsgrundstück ist nach dem 
überschlägigen Verfahren nach Gl.4 in Abschnitt A.2.4 der TA Lärm mit Kg = 0 dB durch¬ 
zuführen. 
Bei der konkreten Anlagenplanung ist innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes dar¬ 
auf zu achten, dass vor den Gebäuden mit Fenstern von Aufenthaltsräumen bzw. der 
nächsten Baugrenze auf den jeweiligen Nachbargrundstücken der Immissionsrichtwert für 
Industriegebiete nicht überschritten wird. 
Auf die Nachweise kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass es sich um einen 
nicht störenden, geräuscharmen Betrieb (z. B. nur Büronutzung) handelt. 

3.2 Grenzbepflanzung 

Grenzbepflanzungen, die nach erfolgter Grundstücksteilungen vorzunehmen sind, sind 
privatrechtlich abzusichern. 

3.3 Bodendenkmäler 

Bei archäologischen Bodenfunden besteht Hinweispflicht gemäß Art.8 DSchG. 
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Anhang 

Pflanzenliste A (Straßenbäume) 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Quercus robur 
Tilia cordata 
Pyrus spec, Malus spec., etc. 

Hainbuche 
Hainbuche 
Stieleiche 
Winterlinde 
Zierobstbäume (nur bei Stellplätzen!) 

Zugelassen sind auch stadtklimaresistente Sorten der oben genannten Bäume 

Pflanzenliste B (Bäume) 

Acer campestre 
Betula pendula 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior 
Prunus avium 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 
Pyrus, Malus, Prunus, etc. 

Feldahorn 
Weißbirke 
Hainbuche 
Rotbuche 
Gew. Esche 
Vogelkirsche 
Stieleiche 
Vogelbeere 
Winterlinde 
Wildobstbäume 

Alle Bäume sofern verfügbar aus forstlicher oder autochthoner Herkunft. 

Pflanzenliste C (Sträucher) 
Corylus avellana 
Cornus sanguinea 
Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rhamnus carthartica 
Ribes uva-crispa* 
Rosa arvensis 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Rubus fruticosus* 
Viburnum lantana 
* für niedrige Pflanzungen 

Haselnuß 
Hartriegel 
Eingriffliger Weißdorn 
Liguster 
Heckenkirsche 
Schlehdorn 
Kreuzdorn 
Stachelbeere 
Feldrose 
Hundsrose 
Zaun rose 
Brombeere 
Wollige Schneeball 

Alle Sträucher aus autochthoner Herkunft. 

Pflanzenliste D (Hecken) 
Ligustrum vulgare 
Carpinus betulus 
Fagus silvatica 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 

Liguster 
Hainbuche 
Rotbuche 
Hundsrose 
Zaunrose 

Alle Sträucher sofern verfügbar aus autochthoner Herkunft. 
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1.0 Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt südöstlich der Bürgermeister-Hess-Straße, der Bahnlinie Rosenheim- 
Frontenhausen-Marklkofen und grenzt südlich an den Bebauungsplan Gewerbe- und In¬ 
dustriegebiet Teil I und Teil II. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplan „Hirsch im Hart Teil 4“ ist wie folgt begrenzt: 

im Norden durch den Bebauungsplan Gewerbe- und Industriegebiet, Teil I, 
- im Süden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Bürgermeister-Hess-Straße, 
- im Osten durch den Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 1“ 
- im Westen durch das Flurstück 81 (Teilflächen). 
Das Bebauungsplangebiet ist mit ca. 2,7 ha der vierte Teilentwicklungsbereich des ca. 110 
ha großen Gewerbe- und Industriegebietes „Hirsch am Hart“ nördlich des Innwerkkanales. 

2.0 Planungsbedarf/Planungsziel 

Der Rat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 23.09.2004 Nr.114 beschlossen, 
für das Gebiet Hirsch im Hart Teil 4 entsprechend den Festsetzungen des FLNP (Stand 
24.10.1996) einen Bebauungsplan gemäß § 2 Absatz 1 BauGB aufzustellen. 
Durch die Planung soll dem steigenden Bedarf in der vorhandenen und in Zukunft noch 
stärker erwarteten günstigen Verkehrslage (neue Autobahn A 94 München-Mühldorf- 
Passau, Eisenbahnknotenpunkt mit mehreren, teils europäisch bedeutsamen Bahnstre¬ 
cken) entsprechen, sowie für die Stadtentwicklung einen Beitrag zur Festigung der Wirt¬ 
schafts- und Beschäftigungsstruktur leisten. 

Das ca. 2,7 ha große, derzeit landwirtschaftlich genutzte Grundstück, eignet sich aufgrund 
seiner Lagegunst zum Autobahnzubringer „Bürgermeister-Hess-Straße" 
Bei den hier gegebenen guten Standortfaktoren handelt es sich im einzelnen um: 

- die Anbindung an den ÖPNV; 
- die Anschlußmöglichkeiten an das vorhandene Straßenverkehrsnetz; 
- die günstige Topographie (ebenes Gelände); 
- den ausreichenden Abstand zu vorhandenen Wohngebieten; 
- die kurzfristige Verfügbarkeit der Grundstücksflächen 

3.0 Planungsbindungen 

3.1 Übergeordnete Planungen 

Mühldorf a. Inn wird nach dem Landesentwicklungsprogramm als “ländlicher Teilraum, 
dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll”, eingestuft. Ausgewiesen als Mittel¬ 
zentrum liegt Mühldorf am Inn im Schnittpunkt zweier Entwicklungsachsen: München- 
Mühldorf-Passau und Landshut-Mühldorf-Traunstein. 

Die Ziele des LEP sehen vor durch den Ausbau der Bandinfrastruktur und eine weitere 
Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten in zentralen Orten die Standortvoraussetzungen 
nachhaltig zu sichern und zu verbessern. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

Entsprechend der im LEP ausgewiesen Ziele ist im FLNP (Stand 24.10.1996) der Bereich 
des Bebauungsplanes als Gewerbefläche ausgewiesen. 
Der FLNP wird im Parallelverfahren geändert. 

3.3 Städtebaulicher Wettbewerb 

Grundlage für den Bebauungsplan bildet das Ergebnis des ersten Preises des 1992 von 
der Stadt Mühldorf a. Inn öffentlich ausgeschriebenen städtebaulichen Ideenwettbewerbes 
Gewerbe- und Industriegebiet, nördlich der Bahnlinie nach Simbach. Der Bebauungsplan 
befindet sich im nördlichen Teilbereich der darin erarbeiteten Gesamtkonzeption. 

4.0 Vorhandene Situation/Bestand 

4.1 Eigentums-,/ Besitzverhältnisse 

Die Grundstücksflächen innerhalb des Planbereiches des Bebauungsplanes befinden sich 
im Privateigentum 

4.2 Nutzungsverhältnisse 

Das Grundstück war Teil ausgedehnter landwirtschaftlicher Flächen und ist unbebaut. 
Direkt bzw. im unmittelbaren Nahbereich grenzen an das Plangebiet folgende vorhandene 
Nutzungen an: 
- im Norden das Gewerbe- und Industriegebiet Teil I; 
- im Osten das Industriegebiet „Hirsch am Hart Teil 1“; 
- im Süden die Bürgermeister-Hess-Straße, jenseits davon landwirtschaftliche Flächen, 
- im Westen unmittelbar landwirtschaftliche Flächen, westlich davon die Bahntrasse Ro- 

senheim-Pilsting, jenseits davon liegt das Wohngebiet Ortsteil Mößling; 

4.3 Altlasten 

Altlasten sind nach Angaben der Stadtverwaltung Mühldorf nicht bekannt. 

4.4 Plangebende Lärmvorbelastung / Bürgermeister-Hess-Straße 

Nach Aussagen der gutachterlichen Stellungnahme des Büro Steger & Piening GmbH wer¬ 
den die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 in einem begrenzten Bereich 
an der Bürgermeister-Hess-Strasse überschritten. 

Hier sind daher Maßnahmen zum Schutz vor den Geräuschimmissionen der Bürgermeis¬ 
ter-Hess-Straße sind daher im Planungsgebiet erforderlich, (s. 5.7.2) 

4.5 Versickerung von Niederschlagswasser 

Nach Aussagen der Stadt Mühldorf und den vorliegenden Erfahrungen zum nördlich an¬ 
grenzenden B-Plan sind innerhalb des Plangebietes kieshaltige Böden (unmittelbar angren¬ 
zend, ehern. Kiesabbaugebiet) vorherrschend, die eine gute Versickerungsfähigkeit ge¬ 

währleisten. 
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4.6 Naturraum / Boden / Wasser / KSima 

Das Planungsgebiet gehört wie das gesamte Stadtgebiet von Mühldorf zum Naturraum Unte¬ 
res Inntal' der naturräumlichen Haupteinheit Jsar- Inn-Schotterplatten . Das Gebiet liegt auf ei¬ 
ner Schotterterrasse nördlich des Inn. Der Inn hat ca. 30 m mächtige Schotterlagen aufge¬ 
schüttet und in den nachfolgenden Jahrtausenden sich wieder tief in sein Schotterbett einge¬ 
graben und somit die heutige Terrassenlandschaft geformt. Aus diesem Grunde bildet grob¬ 
körniger Schotter den geologischen Untergrund. 
Auf diesen Schotterfluren haben sich flach- bis mittelgründige Braunerden gebildet. Im Bereich 
Hirsch am Hart vornehmlich sandiger Lehm, der mit Gerollen durchmengt ist, so daß insge¬ 
samt im gesamten Planungsgebiet eine sehr gute Versickerungsfähigkeit des Oberflächen¬ 

wassers gegeben ist. 

4.6.1 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 
Die durchschnittlichen Niederschlagswerte liegen bei 720 mm - 820 mm/a. Durch den südlich 
gelegenen Innwerkkanal ist der natürliche Wasserabfluß in hohem Maße verändert worden. 
Die natürliche Überschwemmungsdynamik des Inns ist nicht mehr gegeben, Hochwasserer¬ 

eignisse sind auszuschließen. _ . 
Die Grundwasserstände liegen oberhalb der Ferrassenkante am westlichen Pegel Hart bei 15 
m unter Gelände (ca. 396 m über NN). Dies entspräche für das Planungsgebiet einem Flurab¬ 
stand zum Grundwasser von ca. 8 - 10 m. Der Grundwasserleiter verläuft in Richtung Ost - 

Südost. 

4.6.2 Klima / Luft 

Das Planungsgebiet liegt in einem Kaltluftsammelgebiet im Einfluß des Innwerkkanals, daß 
durch erhöhte Nebel- und Frostbildung geprägt ist. Ais klimaverändernde Barriere wirkt die 
westlich verlaufenden Bahnlinie. Schadstoff-Emittenten sind nicht vorhanden. 
Die Hauptwindrichtung liegt bei der Richtung 240 ° (Südwest). Die Windrichtungsverteilung bei 
Schwachwind ist gleichmäßig aus allen Richtungen. 

4.7 Nutzungen / Biotypen 

4.7.1 Heutige potentielle natürliche Vegetation 

Die heutige potentiell natürliche Vegetation im Planungsgebiet würde sich als der Reine Lab¬ 
kraut-Eichen - Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum) darstellen. 

4.7.2 Historische Nutzung 

Die Schotterterrassen waren in früheren Zeiten als Weideland genutzt worden. Durch die 
Anlage des Innwerkkanales wurden sie als landwirtschaftliche Standorte mit Ackerbaueig¬ 

nung verbessert. 

4.7.3 Heutige Nutzung / Biotoptypen 

Das Plangebiet wird intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die Böschung ist im westli¬ 
chen Bereich mit Weiden- und Schlehengebüsch bestanden, in dem ebenfalls Hasel und Wild¬ 
kirsche bestandsbestimmend sind. Im mittleren Böschungsbereich, der nicht mehr im Gel¬ 
tungsbereich des Bebauungsplanes liegt, südlich des vorhandenen Gewerbegebietes 
sind in Teilbereichen Eichenbestände mit Stammdurchmessern bis 50cm vorhanden. Der Un¬ 
terwuchs wird größtenteils durch Pappeln und Schlehen gebildet. Gebüschbereiche aus 
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Weiden, denen standortfremde Fichten beigefügt worden sind, kommen ebenfalls vor. Des 
weiteren befinden sich dort einzelne Gruppen aus Liguster, Spindelstrauch , Hundsrose und 
Spitzahorn. Im östlichen Bereich ist die Böschung als Grasböschung anzusprechen, auf denen 
nur stellenweise Pflanzung mit Ahorn , Schlehen und Hasel eingebracht wurden. 
Im südlichen Bereich des Planungsgebietes befindet sich ein landwirtschaftliches Gehöft, das 
von einigen Großgehölzen (Kastanie, Esche, 3 Eichen) umgeben ist. An der Ostseite des Ge¬ 
höftes sind Gartenflächen von einer Lebensbaum-Hecke (thuja occidentalis) eingefaßt. 

5.0 Begründung der planerischen Festsetzungen 

5.1 Verkehrserschließung 

Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet wird erschlossen über die Industriepark- 
/Edisonstraße über die Äußere Neumarkter Straße und die Bürgermeister-Hess-Straße mit 
dem Mühldorfer Zentrum sowie über die Bürgermeister-Hess-Straße mit den angrenzenden 
Stadtteilen und dem übergeordneten Straßenverkehrsnetz (B12/B299). Mit dem Ausbau 
des Knotenpunktes Erschließungsstraße E2 und E1 mit der Bürgermeister-Hess-Straße er¬ 
folgt die Erschließung des Plangebiets unmittelbar über die Bürgermeister-Hess-Straße 
Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Erschließungsstraße E1+E2 im 
Zweirichtungsverkehr. 
Entsprechend dem jeweiligen Entwicklungs- und Ausbauzustandes des Gebietes (Erweite¬ 
rung in westlicher und östlicher Richtung) erfolgt eine Ergänzung mit entsprechender Ver¬ 
längerung der Erschließungsstraße (E1). 
Für die Haupterschließung (E1) wird der Geh- und Radweg einseitig an der Nordkante der 
Fahrbahn entlang geführt. 
Die übergeordneten Geh-, und Radwegbeziehungen befindet sich an der Südkante zwi¬ 
schen der Erschließungsstraße E1 und der Bürgermeister-Hess-Straße auf einem vorhan¬ 

denen Wirtschaftsweg. . . 
Die ÖPNV-Anbindung (Buslinie) wird für das neue Gewerbe- und Industriegebiete bzw. für 
das Plangebiet bei entsprechendem Bedarf angelegt. Der Haltepunkt befindet sich dann im 
Bereich des Weilers Hirsch im Hart. 

Art der Nutzung 

Die Stadt Mühldorf hat das Potential an Flächen für produktionsorientiertes Gewerbe aus¬ 
geschöpft. Um den steigenden Bedarf an Industrieflächen gerecht zu werden, wurde Un¬ 
terzugrundelegung der gutachterlichen Stellungnahme für Teilbereiche des Plangebietes 
entgegen den gültigen Festsetzungen des FLNP die Nutzungsart “ Industriegebiet fest¬ 

gesetzt. 
Der FLNP wird deshalb im Parallelverfahren geändert. 
Zum Schutz der angrenzenden Wohngebiete wurde eine Gliederung des Gewerbe- und 
Industriegebietes gemäß § 1 (4) Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO nach Art der zulässigen Nut¬ 
zung und Art der besonderen Eigenschaften auf der Grundlage eines maximalen immis¬ 
sionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegels vorgenommen (s. 5.5 Schall¬ 
schutzmaßnahmen). 
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In den GE und Gl-Gebieten sind folgende Anlagen und Betriebe gemäß §1(5) BauNVO 
j.V.m. § 1 (9) BauNVO aus städtebaulichen Gründen nicht zulässig: 
a) Betriebe und Anlagen, die nach 4. BIMSchV Spalte 1 genehmigungs 

pflichtig sind; 
b) Abwasserintensive Betriebe (wie z.B. Großmetzgerei) mit mehr als 500 

E-Werten/Tag (Einwohnergleichwerte pro Tag); 
c) Betriebe, die Produkte der "Wasser - Gefährdungsklasse 3 - Katalog für 

wassergefährdende Stoffe” (VwV-wassergefährdende Stoffe - VwVwS 
vom 09.03.1990. BMBI. Seite 114) hersteilen; 

e) Chemische Reinigungen, die chlorierte Kohlenwasserstoffe verwenden; 
Mit dieser Festsetzung soll erreicht werden, dass die Qualität der benachbarten Wohnge¬ 
biete und des Naturhaushaltes nicht beeinträchtigt wird. 

5.2.1 Gewerbegebiet GE 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 8 (2) BauNVO: 
Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplätze, 
unzulässig. . 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen. 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 8 (3) BauNVO: 
A/r. 1 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä¬ 
che und Baumasse untergeordnet sind, unzulässig. 
Ausgenommen sind Wohnungen die, die Anzahl von einer Wohneinheit je Baugrundstück 
(freistehende Einfamilienhäuser sind generell ausgeschlossen) nicht überschreiten. 

Industriegebiet Gl 

Gemäß § 1 (5) i. V. m. (9) BauNVO sind nur die allgemein zulässigen Arten von Nutzun¬ 
gen nach § 9 (2) BauNVO: . 
Nr. 1 Lagerplätze für Schrott, Heizmaterial, Abfälle, Baumaterial und Autowrackplatze, 

unzulässig. 
Ausgenommen sind Lagerplätze, die nicht als selbständige Anlagen fungieren und mehr 
als 50% der überbaubaren Grundstücksfläche einnehmen. 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen 
nach § 9 (3) BauNVO: . . 
Nr. 1 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä¬ 
che und Baumasse untergeordnet sind, unzulässig. 
Ausgenommen sind Wohnungen die, die Anzahl von einer Wohneinheit je Baugrundstück 
(freistehende Einfamilienhäuser sind generell ausgeschlossen) nicht überschreiten. 

Diese Festsetzungen werden dahingehend begründet, dass die Stadt Mühldorf die Ver¬ 
besserung der Industrie- und Gewerbekultur verfolgt. Ziel ist die Ansiedlung und Förde¬ 
rung von produzierenden Gewerbe. 
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5.3 Maß der Nutzung 

5.3.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Grundlagen für die städtebauliche Struktur bildet der Entwurf des 1. Preisträgers des 
durchgeführten Wettbewerbes. . . 
Die vorgeschlagene Bebauung orientiert sich in ihrer Höhenentwicklung, mit einer testge 
setzten max. Wandhöhe von 12,50m, an der umgebenden baulichen Struktur und dient der 
Realisierung von kostengünstigem und bedarfsgerechtem Industrie- und Gewerbebau. 

5.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung, d.h. die Wandhöhen, Grundflächenzahl und Geschoßflä¬ 
chenzahl, orientiert sich im wesentlichen an den Erfordernissen der Industrie- und Gewer¬ 
bebetriebe, so dass in den ausgewiesenen Baugebieten die maximalen Grundflächenzah¬ 
len und Geschoßflächenzahlen gern. § 17 BauNVO festgesetzt werden. 

5.3.3 Bauweise 

Im Gewerbe- und Industriegebiet wird gemäß §22 Abs. 4 BauNVO als abweichende 
Bauweise” (-a-), die offene Bauweise mit Gebäudelängen über 50,00 m festgesetzt, da 
hierfür weder die offene noch die geschlossene Bauweise als zutreffend erachtet werden 

kann. . , . . . . 
Ziel soll die weitest gehende Flexibilität für gewerbliche Strukturen sein, d.h. den Industrie 
und Gewerbetreibenden die Freizügigkeit der zweckmäßigen Baukörperanordnung zu über- 

I3SS0F1 
Die Gebäude gewerblicher und industrieller Nutzungen sind vielfach länger als 50.00 m ein 
Grenzabstand ist jedoch aus Gebäude- und Grundstücksfunktion sowie aus dem Aspekt 
der Gesamtgestaltung des Industriegebietes (Zusammenschmelzung unterschiedlicher Ge¬ 
werbebranchen und daraus resultierende Materialvielfalt) angebracht. 

5.3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Entsprechend der zukünftig zu erwartenden Nutzung sind die überbaubaren Grund¬ 
stücksflächen im Gewerbe- und Industriegebiet großzügig durch Baugrenzen bestimmt um 
einer flexiblen Baukörperanordnung von Industrie- und Gewerbestrukturen Rechnung zu 

tragen. .. . 
Zur Sicherung einer einheitlichen Anordnung der Baukörper und der freien Zuordnung pri 
vater Stellplätze werden gemäß § 23 ( 3) BauNVO Baugrenzen festgesetzt. 

5.3.5 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Zur Förderung der Versickerung von Niederschlagswasser und zum Erhalt der Grundwas- 
serneubildungsrate werden Festsetzungen zur Begrenzung der Flächenversiegelung auf 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen getroffen. Weiterhin dienen diese Festsetzungen 
dem Erhalt und der Förderung von zusammenhängenden Grünflächen, die als innerstadti 
sehe, klimatisch wirksame Ausgleichsflächen wirken und Lebens- und Nahrungsraum für 
heimische Tier- und Pflanzenarten in der Stadt sind. 
Zur Förderung der Versickerung dienen ebenfalls die Festsetzungen zur Befestigung von 
Stellplätzen mit wasserdurchlässigen Materialien. 
Zur Schonung der Trinkwasserreserven sind die auf dem eigenen Grundstück anfallende 

Niederschlagswasser zu versickern. 
Zur Förderung der einheimischen Flora und Fauna werden Pflanzbindungen ausgespro¬ 
chen. (s. 6.0 Grünordnerische Festsetzungen) 
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5.3.6 Mindestgröße und Mindestabmessung der Baugrundstücke 

Damit innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes wirtschaftliche Betriebsgrößen ange¬ 
siedelt und langfristige Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Betriebe nach¬ 
haltig sichergestellt werden können, wurde gemäß § 9 Abs. 1 Nr.3 BauGB aus städtebauli¬ 
chen Gründen die Mindestgröße der Baugrundstücke und die Mindestbreite in den bebau¬ 
baren Grundstücksabschnitten und ein Mindestgrenzabstand zu Gebäuden bei Grund¬ 

stücksteilungen festgelegt. 

5.4 Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind 

Aus Gründen der Verkehrsicherung sind Sichtdreiecke von jeder Bebauung und Bepflan¬ 
zung über 1,0m und Lagerung von Gegenständen über diese Höhe hinaus ab der Oberkan 
te Straße freizuhalten. Ausgenommen sind freistehende Einzelbäume mit Astansatz von 

mehr als 2,0m Höhe. 

Vorkehrungen für die Führung von Versorgungsanlagen und Leitungen 

Die Gebäude sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die zentrale Abwas¬ 
serbeseitigungsanlage anzuschließen. 
Versorgungsleitungen sind zur flexiblen Baukörperanordnung gewerblicher Nutzungen 

grundsätzlich unterirdisch zu führen. 

5.6 Flächen für Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Entsprechend den technischen und umwelttechnischen Standards der Stadt Muhldorf a. Inn 
wurden Festsetzungen zur öffentlichen Abwasserbeseitigung getroffen. Die Festlegun¬ 
gen betreffen die Kellerentwässerung, die Versickerung von Oberflachenwasser sowie den 
Umgang und die Lagerung mit wassergefährdenden Stoffen. 

5.7 ;chutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
n Zuge der Aufstellung der Bebauungspläne “Hirsch am Hart” wurden bezüglich der Ge- 
äuschemissionen der Gewerbe- und Industriefiächen und der Geräuschimmissionen der an¬ 
regenden „Bürgermeister-Hess-Straße“ die Gutachten 1429/L3hu/L4hu der Larmschutzbera- 
jng Steger& Piening GmbH erstellt. Sie kommen zu folgenden Ergebnissen. 

5.7.1 Gewerbegeräusche 

Die Einschränkung des Gewerbe- und Industriegebietes erfolgte hinsichtlich der zulässigen 

Geräuschemissionen. ^ 
Dazu wurde das Plangebiet unter Berücksichtigung der zukünftigen Erweiterungsflachen ge¬ 
mäß § 1(4) Nr 2 BauNVO nach den Eigenschaften von Betrieben und Anlagen gegliedert. 
Dies war notwendig, um am Rande der westlich und südlich benachbarten Wohngebiete und 
an den nordöstlich gelegenen Wohnhäusern im Außenbereich die schalltechnischen Orientie¬ 

rungswerte der DIN 18005 einhalten zu können. ... 
Es werden deshalb maximal zulässige Geräuschemissionskontingente in Form von immissi- 
onswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln für die industriell und gewerblich ge¬ 
nutzten Flächen festgelegt, deren Einhaltung beim Bau oder bei im m issionsrechtlichen Ge¬ 
nehmigungsverfahren bei Neu- oder Umplanungen von der Genehmigungsbehorde überprüft 
werden und umgesetzt als Immissionsanteile in die entsprechenden Bau- und Betriebsgeneh- 

migungen aufgenommen werden können. 
Dadurch ist langfristig sichergestellt, dass auch im Zusammenwirken aller gewerbhchen e- 
räuschemittenten keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche an schutzenswer- 

ter Bebauung eintreten. 
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5.7.2 Verkehrsgeräusche 

In der schalltechnischen Untersuchung wird festgestellt, dass die zu erwartenden Geräusch¬ 
immissionen der direkt angrenzenden Bürgermeister-Hess-Strasse in einem beg^.^n . 
reich entlang der Straße die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 uberschrei- 

Es wurden daher für diesen Bereich Maßnahmen zum baulichen Schallschutz festgesetzt, die 
für Aufenthaltsräume ausreichenden Schallschutz gewährleisten. 
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6.0 Griinordnerische Festsetzungen 

Das Konzept der Grün- und Freiflächengestaltung orientiert sich an den Festsetzungen in 
den rechtsgültigen Bebauungsplänen „Hirsch am Hart, Teil 1“ und „Hirsch am Hart, Teil 3 
(=Bürgermeister-Hess-Straße). Ziel ist die Entwicklung der vorhandenen Potentiale sowie 
die Vernetzung der Lebensräume. 

6.1 Öffentliche Grünflächen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Im Süden wird zwischen der Erschließungsstraße E1 und der Bürgermeister-Hess-Straße 
ein breiter Grünzug eingerichtet und als öffentliche Grünfläche P4 festgesetzt. 
Dieser Grünzug sichert Straßen unabhängig die Erreichbarkeit des Gewerbe- und Indust¬ 
riegebietes für Fußgänger und Radfahrer und ermöglicht das grüne Rückgrat für eine wei¬ 
tere Entwicklung des Gebietes nach Süden. Der bereits in der Flächennutzungsplanung 
festgesetzte Grünzug stellt eine wichtige Grünverbindung entlang der Bürgermeister-Hess- 
Straße von der Landschaft in den Kernbereich Mühldorfs hinein dar. Mit Entwicklung des 
Grünzugs, insbesondere durch die festgesetzten Gehölzpflanzungen, werden die ausge¬ 
wiesenen Industrieflächen in das Landschaftsbild eingefügt. Durch die Bündelung der 
Baumpflanzungen wird der Kreuzungsbereich hervorgehoben und markiert. Dies entspricht 
einem Planungsgrundsatz zur Begrünung der Bürgermeister-Hess-Straße und wurde im 
Geltungsbereich von „Hirsch am Hart, Teil 1" bereits umgesetzt. 

Der Grünzug P4 wird gleichzeitig als „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von 
Natur und Landschaft“ festgesetzt. Darin begründet sich auch die festgesetzte Ansaat mit 
einer gebietsheimischen, standortgerechten Kraut-Gras-Mischung. Durch die festgesetzt 
dauerhafte Pflege ist die naturnahe Entwicklung der Fläche langfristig sicherzustellen. 
Die öffentliche Grünfläche P4 ist Teil einer geplanten bzw. z.T. bereits bestehenden west- 
ost-gerichteten Biotopvernetzungsstruktur. 

Zur Kompensation der Eingriffe nach § 1a BauGB sind außerhalb des Bebauungspla¬ 
numgriffes am südlichen Rand der Stadt Mühldorf am Inn die Grundstücke (FI.Nrn. 1146, 
1147, beide Gemarkung Mühldorf) 
ebenfalls als öffentliche Grünflächen und als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 
Mit dieser Kompensationsfläche im Südosten Mühldorfs kann eine hochwertige Biotopver¬ 
netzung innerhalb eines schützenswerten Gebietes (gemäß Flächennutzungs- und Land¬ 
schaftsplan) in direkter Nähe zu vorhandenen Biotopstrukturen außerhalb des Einwir¬ 
kungsbereichs des Vorhabens erreicht werden (siehe Planbeilage). Der südlich der 
Lohmühlsiedlung vorhandene Biotopverbund der Biotope Nr. 7741-209 Feuchtwald und 
Ufervegetation am Grünbach südlich Lohmühle’, Nr. 7741-210 Feldgehölz südlich 
Lohmühle’ und Nr. 16 (eigene Erhebung zum Landschaftsplan) feuchter Graben mit 
Röhrichtsaum und Ufergehölzen’ wird dadurch entsprechend der naturschutzfachlichen 
Ziele des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Mühldorf am Inn weiter 
gtestfieklheiden Grundstücke unterhalb der Innwerk-AG 110kV-Dreifach-Hochspannungs- 
leitung liegen ist die Entwicklung eines Offenlandbiotops vorgesehen: 
- Ansaat der Flächen mit gebietsheimischer, kräuterreichen Wiesenmischung (ohne 

Klee) 
- Ausmagerung der Fläche durch zwei- bis dreimalige Mahd in den ersten drei Jahren 

und Entnahme des Mähgutes 
Extensive Wiesennutzung mit später (Ende Juli) einmaliger Mahd pro Jahr 
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Oberbodenabtrag entlang des Nordufers des vorhandenen Grabens am Südrand der 
Grundstücksfläche Fl.Nr. 1147 (Verteilung des Oberbodens auf der angrenzenden Flä¬ 
che) zur Entwicklung eines wechselfeuchten Pufferstreifens. 

Private Grünflächen 

Im Norden wird durch die Festsetzung einer privaten Grünfläche (P3), eines rund 20 m brei¬ 
ten Pufferstreifen entlang der bestehenden Terrassenkante, die Biotopfunktion der Hang- 
kante gestärkt. Durch die Art der Begrünung (offene Wiesenfläche, überstellt mit heimi¬ 
schem Wildobst) wird auf die Struktur der Hangkante reagiert. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Die gewerblichen Grundstücke werden zum öffentlichen Straßenraum (E2) durch eine fünf 
Meter breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (P2) abgegrenzt. 
Zusammen mit der innerhalb der Baugrenzen zu erbringenden Begrünung wird eine netzar¬ 
tige Verbindung zwischen den großen zusammenhängenden Grünzügen im Norden und 
Süden erreicht. 

Begrünung von nicht überbauten Grundstücksflächen 

Innerhalb der Grundstücksgrenzen sind mindestens 15 % der Fläche zu begrünen. Diese 
Grünflächen ergänzen die netzartige Verbindung zwischen den großen zusammenhängen¬ 
den Grünzügen im Norden und Süden, die durch die Straßenbäume entlang der Erschlie¬ 
ßungsstraße E2 und den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (P2) ange¬ 

stoßen wird. 

Durch die festgesetzte schwerpunktmäßige Begrünung mit gebietsheimischen, standortge¬ 
rechten Gras-Kraut-Mischungen und vorzugsweise autochthonen Gehölzen wird im Ver¬ 
gleich zum Bestand (ausgeräumte, intensiv genutzte Ackerfläche) der Anteil an Grünflä¬ 
chen extensiver Nutzung erhöht. Es wird innerhalb der Baugrenzen bewusst auf eine pro¬ 
zentuale Regelung bezüglich des Anteils von offenen Wiesenflächen und bepflanzten Flä¬ 
chen verzichtet. .. 
Mit den Festsetzungen, repräsentative Bereiche auch anderweitig zu begrünen (z.B. Stau¬ 
denbeet am Hauptzugang), wird gleichzeitig die Möglichkeit offen gelassen, diese für die 
Außenwirkung wichtigen Bereiche entsprechend zu gestalten. Die getroffenen Einschrän¬ 
kungen bei der Pflanzenauswahl für diese repräsentativen Bereiche verhindert eine stand¬ 
ortfremde Gestaltung. 

Die Pflanzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind das zentrale Mittel, 
eine Gliederung der Baufelder zu erreichen, was insbesondere bei großflächigen Zuschnit¬ 
ten für Gewerbe- und Industrieansiedlungen von hoher Bedeutung ist. Die Ausformulierung 
der Festsetzung trägt der Notwendigkeit einer flexiblen Gestaltungsmöglichkeit der Baufel¬ 
der Rechnung, sichert jedoch einen qualitativen und quantitativen Mindeststandard für das 

Gesamtgebiet. 

Die Festsetzungen für die Stellplätze tragen dazu bei, den Versiegelungsgrad möglichst gering 
zu halten. Die Überstellung mit Bäumen dient neben städtebaulichen Gründen der stadtklima- 
tischen Verbesserung durch Erhöhung der Luftfeuchte und Senkung der Temperatur. 

Durch die verbindliche Erarbeitung eines Freiflächengestaltungsplanes als Teil der Bauge¬ 
nehmigung wird die Gestaltung und die Begrünungsart der nicht mit Gebäuden überbauten 
Grundstücksflächen geregelt. 
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Baumpflanzungen an Straßen 

Die durch Planzeichen festgesetzten Standorte der Straßenbäume dienen der Gliederung 
des Straßenraumes. Zur Verbesserung der Orientierung und Identifikation sind den Er¬ 
schließungsstraßen eigene Baumarten zugeordnet. 
Die Baumpflanzungen wirken neben der Sauerstoffleistung durch die Verschattung günstig 

auf das lokale Kleinklima. 

Begrünung von Stellplätzen 

Die Begrünung der Stellplätze dient neben städtebaulichen Gründen der stadtklimatischen 
Verbesserung durch Erhöhung der Luftfeuchte und Senkung der Temperatur. Aus diesen 
Gründen wird die Ablösung von Stellplätzen gemäß Art. 53 BayBO ausgeschlossen. 

Begrünung von überdachten Stellplätzen 

Ebenfalls aus stadtklimatischen Gründen werden Garagen und Carports, die mit Flachdä¬ 
chern (<10ü Dachneigung) ausgeführt werden, extensiv mit Sedumsprossen, Gräsern oder 
Kräutern begrünt, sofern sie nicht in Verbindung mit dem Hauptbaukörper entwickelt wer¬ 

den. 

Bauliche Gestaltung 

Zur Sicherung einheitlicher Gestaltungsprinzipien, die von besonderer Bedeutung für die 
angestrebte städtebauliche Qualität des Gebietes sind, werden örtliche Bauvorschriften zu 
diesem Bebauungsplan auf der Grundlage von § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 91 der 
BayBO festgelegt. Sie betreffen die Festlegung, die Anordnung und die Ausrichtung ein¬ 
sehbarer Produktions- und Lagerflächen, zulässige Gebäudehöhen, Dächer, Fassadenglie- 
derung, Werbeanlagen und Einfriedungen. 

Planvollzug 

Bodenordnung 

Es wird davon ausgegangen, dass zur Neuregelung der Grundstücksgrenzen kein formel¬ 
les Umlegungsverfahren eingeleitet werden muss, sondern dass dies auf dem Wege der 
freiwilligen Umlegung durch die Eigentümer geschehen kann. 
Die Bildung der neuen Grundstücke soll durch Teilung und Zusammenlegung nach § 19 
BauGB und in Einzelfällen durch Grenzregelung nach § 80-84 BauGB erfolgen. 
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9.0 Auswirkungen der Planung (Eingriffsregelung 

Rechtliche Grundlagen und Methodik der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung 

Mit der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 01.01.1998 wurde die naturschutz¬ 
rechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in das Bauplanungsrecht aufgenommen. 

In der gemeindlichen Bauleitplanung ist demnach auf der Grundlage von 

- § 18 des Bundesnaturschutzgesetzes und 

- Art. 6 des Bayerischen Naturschutzgesetzes als länderbezogene Regelung 

- in Verbindung mit § 1a des Baugesetzbuches 

für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

anzuwenden. 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung mit Ermittlung der 
möglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und Ableitung der not'A/®ndige” ^us~ 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinde in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauG 

zu berücksichtigen. 

Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 9.2 

Zur Abarbeitung.der Eingriffsregelung wird der vom Bayerischen Staatsministerium für an 
desentwicklung und Umweltfragen zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung herausgegebe¬ 
nen Leitfaden 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft' in der Fassung vom Januar 2003 

Entsprechend dieses Leitfadens wird die Behandlung der naturschutzfachlichen Eingriffsrege- 
lung in der Bauleitplanung in vier Arbeitsschritten durchgeführt (Leitfaden S. 8): 
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Schritt 
1 

Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
(Bestandsaufnahme) 

Schritt 
2 

Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung 
der Planung im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt 

und Landschaftsbild 

Schritt 
3 

Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Schritt 
4 

Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und 
naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

als Grundlage für die Abwägung 

__ 

Abwägen mit allen öffentlichen und pr4aten Belangen 
(§ 1 Abs. 6 BauGB) 

-------——--- 

9.2.1 Schritt 1: Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 
(Bestandsaufnahme) 

Nach den Bedeutungen der Schutzgüter ist der Zustand des Plangebietes entsprechend den 
Festlegungen im 'Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung' in 

- Gebiete geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie I) 

- Gebiete mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie II 

- Gebiete hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie III) 

zuzuordnen, wobei in Kategorie I und II je nach Wertigkeit der einzelnen Faktoren ein unterer 
und oberer Beurteilungswert festgelegt werden kann (Leitfaden S. 28 - 30). 

Für das Plangebiet ergibt sich aus der Bestandserhebung demnach folgende schutzgutbezo¬ 

gene Bewertung: 

Bestandserhebung: Arten- und Lebensräume 

- Ackerflächen = Kategorie I, oberer Wert 

- Gehölzbestände auf Terrassenkante = Biotop eigener Erhebung im Zuge der Erstellung des Flä¬ 
chennutzungsplanes der Stadt Mühldorf am Inn = Kategorie II, oberer Wert 

- Pufferstreifen zwischen Terrassenkante und bestehendem Industriepark 
= Kategorie II, unterer Wert 

-Terrassenkante mit Pufferstreifen = wichtige West-Ost Biotopverbundachse 

= Kategorie III 
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Bestandserhebung: Boden 

- Ackerflächen = Boden mit sehr hoher natürlicher Ertragsfunktion = Kategorie II, oberer Wert 

-Terrassenkante mit Pufferstreifen = geringfügig veränderter, naturnaher Bodenaufbau 

= Kategorie III 

Bestandserhebung: Wasser 

- Gebiet mit reguliertem Wasserabfluss (Innwerkkanal), so dass Hochwasserereignisse 
ausgeschlossen werden können = Kategorie I, oberer Wert 

Bestandserhebung: Klima und Luft 

- Gebiet ohne kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen; Terrassenkante als kleinklimatisch 
wirksame Barriere; Acker als Kaltluftentstehungsgebiet = Kategorie I, oberer Wert 

- Bestandserhebung: Landschaftsbild 

-Ackerfläche = ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaft = Kategorie I, oberer Wert 

-Terrassenkante = Bereich mit natürlicher, landschaftsbildprägender Oberflächenform 

= Kategorie III 

Ergebnis der Bestandsaufnahme 

In der Summe der Bewertung nach den Bedeutungen der Schutzgüter ist für das gesamte 
Plangebiet eine Aufteilung in zwei Teilgebiete unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild festgelegt (vgl. Plananlage Schritt 1): 

- Kategorie I, oberer Wert für intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen 

- Kategorie III für die landschaftsbildprägende Terrassenkante inkl. nördlich angrenzendem Puffer¬ 

streifen; Biotopvernetzung in Ost-West-Richtung. 

Schritt 2: Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung 

(Ermittlung der Eingriffsschwere) 

Als wesentlicher Bearbeitungsfaktor für die Ermittlung des Ausgleichsumfanges sind Art und 
Maß der geplanten baulichen Nutzung festzulegen. Entsprechend dem 'Leitfaden zur natur¬ 
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung' sind dabei 'Flachen mit hohem Ver- 
siegelungs- und Nutzungsgrad (Grundflächenzahl GRZ > 0,35) und Flächen mit niedrigem bis 
mittlerem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (GRZ < 0,35)' zu unterscheiden und voneinander 
abzugrenzen. Flächen die keiner Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung unterliegen, 

werden in die Betrachtung grundsätzlich nicht mit einbezogen. 
Für den vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplan ergeben sich daraus folgende Zu¬ 

ordnungen (vgl. Plananlage Schritt 2): 

- Flächen innerhalb der Baugrenzen = 
Flächen mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (GRZ > 0,35) - Typ A 

- Flächen für die Erschließungsstraße E1 = 
Flächen mit mittlerem Versiegelungs- und Nutzungsgrad - Typ B 
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9.2.3 Schritt 3: 
Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen (Bilanzierung) 

Aus der Überlagerung der 'Gebiete unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt und Land 
schaftsbild' mit 'Gebieten unterschiedlicher Eingriffsschwere' ergibt sich die differenzierte Be¬ 
einträchtigungsintensität entsprechend der abgegrenzten Flächen. 

Im 'Leitfaden zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist zu dieser 
Überlagerung eine 'Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren’ dargestellt (Leitfaden S 

13 verkürzt dargestellt). 

Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren 

Gebiete unterschiedlicher Eingriffsschwere 

Gebiete unterschiedlicher 
Bedeutung für Naturhaus¬ 
halt und Landschaftsbild 

Typ A 
hoher 
Versiegetungs- bzw. 
Nutzungsgrad 

Festgesetzte GRZ > 
0,35 
od. entspr. Eingriffs¬ 
schwere 

Typ B 
niedriger bis mittlerer 
Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad 

Festgesetzte GRZ < 
0,35 
od. entspr. Eingriffs¬ 
schwere 

Kategorie I 
Gebiete geringer Bedeu¬ 
tung 

Feld A I 
0,3 -0,6 

Feld B I 
0,2 - 0,5 

Kategorie II 
Gebiete mittlerer Bedeu¬ 
tung 

Feld A II 
0,8 - 1,0 

Feld B II 
0,5 - 0,8 

Kategorie III 
Gebiete hoher Bedeutung 

Feld A III 
(1,0) -3,0 

Feld B III 
1,0-(3,0) 

Zur Festlegung des anzusetzenden Kompensationsfaktors innerhalb der vorgegebenen Span¬ 
nen sind die im jeweiligen Planungsfall möglichen Vermeidungsmaßnahmen aufzuzeigen. 

Für das geplante Gewerbe- und Industriegebiet sind als Grundlage des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes folgende anrechenbare Vermeidungsmaßnahmen geplant, die teilweise 
zur Verwendung eines niedrigeren Kompensationsfaktors aus dem zutreffenden Matrixfeld füh¬ 

ren (angelehnt an Leitfaden S. 31/32): 

Vermeidungsmaßnahmen: Arten und Lebensräume: 

- Erhaltung und Sicherung der bestehenden Terrassenkante außerhalb der Baugrenzen 
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Vermeidungsmaßnahmen: Boden 

- Verwendung versickerungsfähiger Beläge auf PKW-Stellplätzen 

Vermeidungsmaßnahmen: Wasser 

- Rückhaltung des Niederschlagswassers durch Versickerung auf den Grundstücken 

- Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

auf PKW-Stellplätzen 

- Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflächengewässer 

Grünordnerische Maßnahmen 

- Festsetzung einer Mindeststückzahl von Hochstämmen bei Stellplätzen 

- Festsetzungen zur grünordnerischen Gestaltung der Freiflächen innerhalb der Grundstück (u.a. 
müssen mindestens 15 % der Fläche innerhalb der Baugrenzen begrünt werden) 

- Festsetzung eines 5m breiten Grünstreifens zwischen Baugrenze und Erschließungsstraße E2 

Ergebnis: Festlegung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsbedarf ergibt sich aus der Verschneidung der Eingriffsschwere durch die 
geplanten Maßnahmen mit der Bedeutung der Fläche für Naturhaushalt und Landschaftsbild. 
Durch die festgesetzten Vermeidungs- und Grünordnungsmaßnahmen können die dabei ent¬ 
sprechend der oben dargestellten Matrix festgeschriebenen Kompensationsfaktoren reduziert 

werden. 

Insgesamt entsteht somit bezogen auf die Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicher Bedeu¬ 
tung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie Gebiete unterschiedlicher Eingriffs¬ 
schwere folgender Kompensationsbedarf (vgl. Plananlage Schritt 3): 

Typ Beschreibung des Standortes 
Fläche 
in m2 

Faktor 
Kompensations¬ 

bedarf in m2 

A I 
Bestand: Ackerfläche 
Planung: Fläche innerhalb der Baugren¬ 

zen mit GRZ > 0,35 

18.000 0,4 7.200 

A III 

Bestand: Terrassenkante inkl Pufferstrei¬ 
fen 

Planung: Fläche innerhalb der Bau gren¬ 
zen mit GRZ > 0,35 

1.100 2,0 2.200 

B I 
Bestand: Ackerfläche 
Planung: Fläche für Erschließungsstraße 

E1 

1.500 0,3 450 

Summe 20.600 9.850 

9.2.4 Schritt 4: Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich 
sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

Der gesamte Ausgleichsbedarf von 9.850 m2 wird außerhalb des Bebauungsplanumgriffes 
südlich der Lohmühlsiedlung auf folgenden Flächen erbracht: 

AE 1' 
Flur-Nrn. 1146 (4.999 m2) und 1147 (5.856 m2), beide Stadt Mühldorf am Inn, Gemarkung Mühldorf 

Mit Festlegung der Ausgleichsflächen am Südrand des Stadtgebietes von Mühldorf am Inn 
wird eine unbeeinträchtigte Biotopentwicklung außerhalb des neu ausgewiesenen Gewerbe- 
und Industriegebietes gewährleistet (vgl. Punkt 6.1 dieser Begründung sowie Planbeilage). 
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9.3 Abwägung 

Planerische Festetzungen 
In der Vorentwurfsfassung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Hirsch am Hart, len 4 
vom 09.02.2005 war für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Industriegebiet- Gl 
festgesetzt. Die Grundstückseigentümer haben im Rahmen der Abstimmungen mit der Stadt- 
verwaltung Mühldorf a. Inn den Wunsch geäußert die Gebietsausweisung Gl- Industriegebiet 
für den südlichen Teilbereich des Plangebiet in GE- Gewerbegebiet umzuwandeln. 
Im Rahmen der gemeindlichen Abwägung nach dem Baugesetzbuch ist die Stadt Mühldorf a. 
Inn dem Wunsch der Grundstückseigentümer nachgekommen im Entwurf vom 10.05.2005 
diese Änderungen vorzunehmen. Demnach wird das Industriegebiet untergliedert in einen 
nördlichen Bereich, der als Industriegebiet- Gl festgesetzt wird und in einen südlichen Bereich, 

der als Gewerbegebiet- GE festgesetzt wird. 

Grünordnerische Festsetzungen . „ 
In der Vorentwurfsfassung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Hirsch am Hart, len 4 
vom 09 02 2005 war die öffentliche Grünfläche P4 gleichzeitig als naturschutzfachliche Aus¬ 
gleichsfläche AE1 (Anrechenbarkeit 50 %) festgesetzt um die entstehenden Beeinträchtigun¬ 
gen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes teilweise auch innerhalb des Bebau¬ 
ungsplanumgriffes zu kompensieren. Die Grundstückseigentümer haben im Rahmen der Ab¬ 
stimmungen mit der Stadtverwaltung Mühldorf a. Inn den Wunsch geäußert die öffentliche 
Grünfläche P 4 im weiteren Bauleitplanverfahren nicht mehr als Ausgleichsfläche festzusetzen. 
Im Rahmen der gemeindlichen Abwägung nach dem Baugesetzbuch ist die Stadt Mühldorf a. 
Inn dem Wunsch der Grundstückseigentümer nachgekommen; die öffentliche Grünfläche P 4 
im Entwurf vom 10.05.2005 nicht mehr als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche festgesetzt. 
Stattdessen wird der gesamte bilanzierte Ausgleichsbedarf über die festgesetzten Grundstü ¬ 
cke Fl.Nr. 1146 und 1147 (vgl. Ziff. 9.2) außerhalb des Bebauungsplanumgriffes erbracht. 

9.4 Quellenverzeichnis 

Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung; Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, 
Ein Leitfaden (Ergänzte Fassung), 2.erweiterte Auflage Januar 2003 

10.0 Flächenberechnung 

Grunddaten: 

Industriegebiet 
Öffentliche Verkehrsfläche 
Öffentliche Grünfläche 
Private Grünfläche 

Gesamt 

qm 22.449,00 
qm 1.507,00 
qm 1.913,00 
qm 694,00 

qm 26.563,00 
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Stadt Mühldorf a. Inn Landkreis Mühldorf 

Aufstellung einen Bebauungsplans 
für das Gebiet 

„Hirsch am Hart Teil 4“ 

M. 1:1000 

Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit dem § 1, 2, 3, 8 und 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB), Baunutzungsverordnung, der Planzeichenverordnung, des Art. 91 Abs.3 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern diesen Bebauungsplan als 

t4tex051017J 2 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610/9-11 Sch, Sb 

Verfahre ns vermerke 
des Bebauungsplanes 

„Hirsch am Hart Teil 4“ 

1. Aufstellunqsbeschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 23.09.2005 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Hirsch am Hart teil 4“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
29.09.2005 ortüblich bekannt gemacht. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

2. Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung hat in der Zeit vom 14.03.2005 bis einschließlich 15.04.2005 
stattgefunden. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

3. Beteiligung der Behörden: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
in der Zeit vom 14.03.2005 bis einschließlich 15.04.2005 unterrichtet und zur Äußerung 
aufgefordert. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



4. Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf der Bebauungsplanes „Hirsch am Hart Teil 4" wurde i.d.F.v. 10.05.2005 mit der 
Begründung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
30.06.2005 bis einschließlich 02.08.2005 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 22.06.2005 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

5. Beteiligung der Behörden 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 30.06.2005 bis einschließlich 02.08.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

6. Satzunqsbeschluss 
Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2005 den 
Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4' i.d.F.v. 14.09.2005 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

Günther Knoblauch 
1 Bürgermeister 



5. Bekanntmachung 
Die Bekantmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortüblich durch Aushang am 
05.12.2005. Der Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“ mit Begründung i.d.F.v. 14.09.2005 
wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, 
Zimmer 101N zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 der §§ 214 
und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§215 Abs. 2 BauGB). 

Der Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“mit Begründung i.d.F.v. 14.09.2005 tritt mit der 
Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610/9-11 Sch, Sb 

Verfahrensvermerke 
des Bebauungsplanes 

„Hirsch am Hart Teil 4“ 

1. Aufstellunqsbeschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 23.09.2005 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Hirsch am Hart teil 4“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
29.09.2005 ortüblich bekannt gemacht. 

2. Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung hat in der Zeit vom 14.03.2005 bis einschließlich 15.04.2005 
stattgefunden. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

3. Beteiligung der Behörden: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
in der Zeit vom 14.03.2005 bis einschließlich 15.04.2005 unterrichtet und zur Äußerung 
aufgef ordert. 



4. Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf der Bebauungsplanes „Hirsch am Hart Teil 4“ wurde i.d.F.v. 10.05.2005 mit der 
Begründung und den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
30.06.2005 bis einschließlich 02.08.2005 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 22.06.2005 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Mühldorf a. Inn, 30.11.2005 

1. Bürgermeister 

5. Beteiligung der Behörden 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 30.06.2005 bis einschließlich 02.08.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

6. Satzunqsbeschluss 
Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2005 den 
Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“ i.d.F.v. 14.09.2005 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

Günther Knoblauch 
1 Bürgermeister 



5. Bekanntmachung 
Die Bekantmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortüblich durch Aushang am 
05.12.2005. Der Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“ mit Begründung i.d.F.v. 14.09.2005 
wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, 
Zimmer 101N zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Überden Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 der §§ 214 
und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§215 Abs. 2 BauGB). 

Der Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“mit Begründung i.d.F.v. 14.09.2005 tritt mit der 
Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) 

1. Bürgermeister 
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Stadt Mühldorf am Inn 
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1. Beschreibung der Planung 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (1996) der Stadt Mühl¬ 
dorf am Inn sind beidseits der zwischenzeitlich realisierten „Umfahrung Mühldorf Nord“ (= Bür- 
germeister-Hess-Strasse) gewerblich zu nutzende Gebiete ausgewiesen. 
Für den gesamten Gebietskomplex wurde 1992 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. 
Aus diesem heraus entstanden die Gebietszuweisungen im Flächennutzungsplan der Stadt 
Mühldorf am Inn. Mit Aufstellung der Bebauungs- und Grünordnungspläne .Hirsch am Hart’ Teil 1 
und Teil 2 hat die Stadtverwaltung mittlerweile auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
begonnen, entlang der 'Umfahrung Mühldorf Nord' Bebauungs- und Grünordnungspläne 
aufzustellen. 

Inhalt und Ziel des hier betrachteten Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Hirsch am Hart, Teil 
4“ ist es, die verbindliche Bauleitplanung auf Grundlage des gültigen Flächennutzungsplanes der 
Stadt Mühldorf am Inn voranzutreiben und Gewerbebetrieben die Ansieldung auf den ausgewie¬ 
senen Flächen zu ermöglichen. Insbesondere soll der im bestehenden Industriepark produzie¬ 
renden Firma Agro-Norm Vertriebs-GmbH eine Erweiterung nach Süden ermöglicht werden. 
Diese Erweiterung ist aus produktionstechnischen Gesichtspunkten nur auf der Fl.Nr 81, Gemar¬ 
kung Hart, sinnvoll. 
Der Geltungsbereich von „Hirsch am Hart, Teil 4“ hat eine Gesamtfläche von 26.563 m2. 

1.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Plamungsmöglichkeiten 

Hauptgrund der Planung ist die vorgesehene Erweiterung der im Industriepark nördlich des Gel¬ 
tungsbereiches produzierenden Firma Agro-Norm Vertriebs-GmbH. Aus produktionstechnischen 
Gesichtspunkten ist diese Erweiterung nur auf der direkt an das bestehende Firmengelände 
angrenzenden Fl.Nr. 81, Gemarkung Hart, möglich. Im Flächennutzungsplan der Stadt Mühldorf 
am Inn ist die Fläche bereits als GE ausgewiesen. 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten ergeben sich nicht, da die Erweiterung der Firma Agro- 
Norm nur auf der direkt an das bestehende Firmenareal angrenzenden Grundstücksfläche sinn¬ 
voll ist. Nur so kann ein produktionstechnischer Zusammenhang mit den vorhandenen und zu¬ 
künftigen Betriebsabläufen hergestellt werden. Eine Ausweisung von Industrieflächen an anderer 
Stelle bietet sich deshalb und unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Effekte nicht an. 

1.3 Beschreibung der Festsetzungen des Plans 

Das Gebiet des Bebauungsplanes „Hirsch am Hart, Teil 4“ ist in der nördlichen Hälfte als Indust¬ 
riegebiet (Gl) nach § 9 BauNVO und in der südlichen Hälfte als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 
BauNVO festgesetzt. 
Art und Maß der baulichen Nutzung sind entsprechend BauNVO mit einer GRZ von 0,8, einer 
GFZ von 2,4 und einer Gebäudehöhe WH von 12,5 m festgesetzt. 
Im Grünordnungsplan ist die grünordnerische Entwicklung des Geltungsbereiches dargestellt und 
die Lage und Größe der öffentlichen und privaten Grünflächen sowie der Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Außerdem werden Aussagen 
zur Begrünungsart getroffen. 
Um Beeinträchtigungen von Anliegern durch Schallemissionen möglichst gering zu halten, sind in 
den auf dem Plan gekennzeichneten Bereichen nur Betriebe und Anlagen mit einem maximal 
zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel (LWA) von höchstens 
65 dB (A) tags und 50 dB (A) nachts pro m2 Grundfläche zulässig. 
Ferner sind die aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege notwendigen Maß¬ 
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung festgeschrieben. 

14. September 2005 Büro Wolfgang Weinzierl - Landschaftsarchitekten 



Stadt Mühldorf am Inn 
Hirsch am Hart, Teil 4 

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Umweltbericht Seite 3 

2. Beschreibung der Prüfmethode 

2.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

innerhalb des Geltungsbereiches des gegenständlichen Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
werden alle Schutzgüter nach UVPG in ihrem Bestand und ihrer Wertigkeit beschrieben sowie 
die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter analysiert und bewertet. 

2.2 Angewandte Untersuchungsmethode 

Für die Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der Auswirkungen des Vorhabens wird 
ein verbal-argumentativer Methodenansatz gewählt. Auf eine numerische gestufte Bewertungs¬ 
matrix zu den einzelnen Schutzgütern wird verzichtet. 
Der vorliegende Umweltbericht baut auf dem vom Büro Wolfgang Weinzierl, Ingolstadt, erarbeite¬ 
ten Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Stadt Mühldorf am Inn auf. Berücksichtigt ist 
ferner die Landschaftspflegerische Begleitplanung zur „Umfahrung Mühldorf Nord“. 

3= Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 

3.1 Amlagebedimgte Wirkfaktoren 

Vorrangig kommt es durch die Ausweisung des Gewerbe- und Industriegebietes zu einer großflä¬ 
chigen Versiegelung bisher offener, überwiegend landwirtschaftlich genutzter, Flächen. Durch die 
Bebauung und die notwendige Beleuchtung des Gebietes wird das gewohnte Ort- und Land¬ 
schaftsbild nachhaltig verändert. 

3.2 Baobedlngte Wirkfaktoren 

Baubedingt entstehen Emissionen insbesondere durch Lärm und Staub. Während der Bauphase 
sind Erschütterungen nicht auszuschließen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch den Bau¬ 
betrieb (Maschinen, Materiallagerflächen, etc.) beeinträchtigt. 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Der Betrieb der Industrie- bzw. Gewerbeanlagen führt zu dauerhaften Lärmemissionen. Durch 
an- und abfahrende Fahrzeuge entsteht neben der Lärmbelastung je nach Gewerbebetrieb auch 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Bürgermeister-Hess-Strasse. In Abhängigkeit der 
ansiedelnden Firmen können weitere Emissionsbelastungen (Staub, Schadstoffe, etc.) entste¬ 
hen. Anfallender Abfall belastet die Kapazitäten vorhandener Entsorgungseinrichtungen. 
Durch die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan werden die zulässigen Belastungen, 
Emissionen, etc. geregelt. 

4. Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 

Im bisherigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Mühldorf am Inn 
ist ein Großteil des Geltungsbereiches von „Hirsch am Hart, Teil 4“ als Gewerbegebiet (GE 2.2) 
ausgewiesen. 
Der nordwestliche Teilbereich, der das geplante Gewerbe- und Industriegebiet „Hirsch am Hart, 
Teil 4" mit dem Gewerbe- und Industriegebiet Teill oberhalb der Hangkante verbindet, durch¬ 
schneidet eine im Flächennutzungsplan festgesetzte öffentliche Grünfläche. Innerhalb dieser 
Grünfläche verläuft die bei der Erstellung des Landschaftsplanes als Biotop Nr. 17 (Biotop eigener 
Erhebung) kartierte Hangkante, für die beidseits auch Pufferflächen ausgewiesen sind. Laut 
Flächennutzungsplan sollte diese öffentlichen Grünfläche auch eine Fuß- und Radwegeverbin¬ 
dung aufnehmen. Diese Wegeverbindung ist aufgrund der betriebsbedingten Planungen der 
Firma Agro-Norm Vertriebs-GmbH nicht mehr möglich. 
Der FLNP wird im Parallelverfahren entsprechend geändert. 
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5» Beschreibung des derzeitigen UmweStzustandes 

Grundlage der Schutzgutbeschreibung im Untersuchungsgebiet ist der momentane Zustand von 
Natur und Landschaft, d.h. die überwiegende landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes. Die 
geplante bauleitplanerische Entwicklung im Untersuchungsgebiet gemäß Flächennutzungsplan 
(Gewerbegebiete 'Hirsch am Hart', etc.) ist überlagernd mit berücksichtigt. 

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Umweltberichts sind demnach vor allem die bauleitplaneri¬ 
schen Vorgaben besonders berücksichtigt. 

Über die vorhandenen Sekundärdaten hinaus wurden zur Bearbeitung des Umweltberichts neben 
der Bestandsüberprüfung vor Ort keine vertiefenden Erhebungen durchgeführt. 

5.1 Schutzgut Mensch 

Der überwiegende Teil des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Hirsch am Hart, Teil 4“ liegt 
auf derzeit ackerbaulich genutzten Flächen. Der Geltungsbereich grenzt im Nordwesten an eine 
geologisch bedingte Terrassenkante. Oberhalb dieser Terrassenkante befindet sich ein beste¬ 
hender Gewerbe- und Industriepark, der zahlreiche Arbeitsplätze sichert. Im Nordosten stößt der 
Geltungsbereich an das festgesetzte Industriegebiet „Hirsch am Hart, Teil 1“; im Südosten an die 
Bürgermeister-Hess-Strasse. Im Südwesten grenzt Ackerland sowie der Weiler „Hirsch“ an. 
Mit Ausnahme der Hangkante bietet das Planungsgebiet somit nur geringe Aufenthaltsqualität. 
Der Landschaftsraum im Nordosten der Stadt Mühldorf ist insgesamt für die Erholung wenig 
bedeutsam; die vorhandenen Flurwege werden jedoch als Spazierwege von der im näheren 
Umfeld wohnenden Bevölkerung genutzt. Bei klarer Sicht ist ein nahezu freier Blick auf die Alpen 
möglich. 
Mit der „Umfahrung Mühldorf Nord“ (= Bürgermeister-Hess-Strasse) wurde südlich der Straße ein 
neuer Rad- und Gehweg geschaffen, der den nordöstlichen Bereich der Stadt Mühldorf mit der 
Brücke über den Innwerkkanal verbindet. 

5.2 Scfautzgot Pflanzen und Tsere 

Entsprechend den naturräumlichen Vorbedingungen (Boden, Wasser, Klima) bildet die Südbay¬ 
ern-Rasse des reinen Labkraut - Eichen - Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum typicum) die 
potentielle natürliche Vegetation im Planungsgebiet zwischen dem Inntal im Süden (Grauerlen- 
Auwald) und der Isar-Niederung im Norden (Schwarzerlenbruch und Niedermoor bzw. Erlen- 
Eschen-Auwald mit Fichten-Erlen-Auwald). 

Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung weicht die reale Vegetation stark von der 
potentiell-natürlichen Vegetation ab. So nehmen intensiv genutzte Ackerflächen den größten Teil 
des Planungsgebietes ein. Seltene Tier- und Pflanzenarten sind nicht vorhanden. 

Von der Planung betroffen ist auch ein rund 50 m langer Abschnitt der geologisch bedingten 
Terrassenkante, die eine wichtige ost-west-gerichtete Biotopvernetzungsfunktion erfüllt. Dieser 
Hangkantenbereich wurde bei der Biotoperhebung zum Landschaftsplan der Stadt Mühldorf am 
Inn als Biotop Nr. 17 (Brache mit Gehölzaufwuchs; bedeutend zur Biotopvernetzung zwischen B 
7741-160, Teilfläche 2 und 3) erfasst. 
Im Planungsgebiet sind keine ausgewiesenen oder vorgeschlagenen Schutzgebiete nach der 
Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zum europäi¬ 
schen Netzverbund 'Natura 2000' gemäß § 19a BNatSchG vorhanden. 
Darüber hinaus liegen im Planungsgebiet auch keine nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz 
(BayNatSchG) formell ausgewiesenen Schutzgebiete und -Objekte. 
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5.3 Schutzgut Boden 

Die Terrassenkante, die das Planungsgebiet im Nordwesten quert, stellt die Grenzlinie zwischen 
den geologischen Einheiten der glacialen Terrassenschotter (Inn-Terrassen der Spätwürmeiszeit 
grenzen an die Niederterrasse der Würmeiszeit) dar. Das Gros des Planungsgebietes liegt somit 
auf den Niederterrassen der Würmeiszeit. 

Im gesamten Bereich zwischen der Inn-Niederung im Süden und der Isar-Niederung im Norden 
sind flach- bis mittelgründige Braunerden ausgebildet. Der sandige Lehm ist entsprechend der 
geologischen Gegebenheiten auf den Terrassenschottern als 'geröllhaltig' anzusprechen. 

Die Schotterterrassen waren in früheren Zeiten als Weideland genutzt worden. Durch die Anlage 
des Innwerkkanales wurden sie als landwirtschaftliche Standorte mit Ackerbaueignung verbes¬ 
sert. 

Entsprechend dem Agrarleitplan ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche innerhalb des Untersu¬ 
chungsgebietes als 'Ackerstandort mittlerer Ertragsklasse' eingestuft. In der Bodenschätzungs¬ 
karte ist der gesamte Landschaftsraum östlich der Bahnlinie Rosenheim-Pilsting als Ackerstand¬ 
ort mit Bodenwertzahlen von 50 bis 60 eingestuft. 

Altlasten sind nicht bekannt. 

5.4 Schutzgut Wasser 

Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der Innwerkkanal ca. 500 m 
südlich reguliert den natürlichen Wasserabfluss des Inns, so dass Hochwasserereignisse für das 
Planungsgebiet weitestgehend ausgeschlossen werden können. 
Wasserschutzgebiete zum Schutz des Grundwassers als menschliche Lebensgrundlage sind im 
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
Der Grundwasserspiegel liegt ca. 8 - 10 m unter der Geländeoberfläche. Der Grundwasserstrom 
verläuft in Richtung Ost-Südost. 

5.5 Schotzgut Klima/Luft 

Bei relativ hohen Niederschlägen von 720 bis 870 mm/Jahr macht sich die Alpennähe bemerk¬ 
bar; das Klima ist insgesamt als feucht einzustufen. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
beträgt 7,5 °C. Geländeklimatisch ist innerhalb des Planungsgebietes entsprechend der Haupt¬ 
windrichtung aus Südwest bis West ein west-ost-gerichteter Kaltluftstrom zu berücksichtigen. Die 
großflächige Ackerlage nördlich des Innwerkkanals bis zur Hangkante sind als Kaltluftentste¬ 
hungsgebiet einzustufen. 

5.6 Schytzgyt Landschaft 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands liegt das Stadtgebiet von Mühldorf a. Inn im 
Alpenvorland; das Planungsgebiet ist dabei der naturräumlichen Haupteinheit 'Isar-Inn-Schotter- 
platten' im Naturraum 'Unteres Inntal' zuzurechnen. 
Der Landschaftsraum ist derzeit geprägt von den landwirtschaftlichen Nutzflächen und der bis zu 
4 m hohen Hangkante. Diese ist als morphologisch dominantes Element im Landschaftsbild an¬ 
zusprechen. Sie wird nach Norden hin bereits von ersten Industrie- und Gewerbeansiedlungen 
überhöht. 
Das Einzelgehöft 'Hirsch' südöstlich des Planungsgebietes ist mit seinem dominanten Baumbe¬ 
stand und der neugotischen Hofkapelle derzeit das Landschaftsbild prägendste Element inner¬ 
halb der landwirtschaftlich genutzten Flächen unterhalb der Terrassenkante. 

Der Waldfunktionsplan beinhaltet keinerlei Aussagen zum Untersuchungsgebiet. 
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5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Planungsgebietes liegen keine bekannten, erwähnenswerten Kultur- oder sonstige 
Sachgüter. Unmittelbar südöstlich des Planungsgebietes steht auf Fl.Nr. 82 die als Baudenkmal 
ausgewiesene neugotische Hofkapelle mit Ausstattung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬ 
derts. Gerahmt wird die Kapelle von zwei großkronigen, weithin sichtbaren Bäumen. 

5.8 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkungen treten insbesondere im Bereich der Terrassenkante auf. Diese geologisch 
bedingte Geländekante prägt die Schutzgüter Mensch (Erholung), Tiere und Pflanzen (Lebens¬ 
raum) sowie Klima und Luft (Luftströmungen). Durch die weitgehend ausgeräumte Agrarland¬ 
schaft kommt das Gehöft „Hirsch“ mit Kapelle (Schutzgut Mensch) und Baumbestand (Schutzgut 
Pflanzen) stark zur Geltung (Schutzgut Landschaft). 

ß. Beschreibung der Umweltauswlrkumgen der Planung 

6.1 Schutzgut Mensch 

Die an sich schon geringe Attraktivität als Erholungsraum nimmt durch die Planung weiter ab. 
Wegen der geplanten Überbauung der Terrassenkante wird die im Flächennutzungsplan ausge¬ 
wiesene Grünfläche entlang der Terrassenkante zerschnitten. Die hier im Flächennutzungsplan 
dargestellte Rad- und Fußwegeverbindung ist somit nicht realisierbar. Die freie Begehbarkeit der 
Landschaft wird eingeschränkt. 
Durch die Betriebsansiedelung entstehen je nach Unternehmen Auswirkungen auf den Men¬ 
schen durch verschiedene Emissionen (Lärm, Staub, Schadstoffe, etc). Die zulässigen Höchst¬ 
grenzen der Immissionsbelastungen und die im Gebiet zugelassenen Betriebe sind im Bebau¬ 
ungsplan festgesetzt. 

6.2 Schotzgüt Pflanzen und Tiere 

Der v.a. im Bezug auf die Biotopvernetzung wichtige Lebensraum der Hangkante kann durch die 
Planung auf einer Länge von rund 50 m unterbrochen werden. 
Durch die im Bebauungs- und Grünordnungsplan ausgewiesenen Grünflächen und textlichen 
Festsetzungen in Bezug auf die Grünordnung werden innerhalb des Industriegebietes neue 
Sekundärlebensräume auf ehemaligem Ackerland geschaffen. 
Durch die Überbauung der Terrassenkante gehen vorhandene Vegetationsstrukturen verloren. 
Mit den im Bebauungsplan sowie den dazugehörigen textlichen Festsetzungen vorgeschriebenen 
Angaben zur Begrünung (Gehölze und Ansaaten) entstehen gebietsheimische Vegetationsbe¬ 
stände innerhalb und am Rand des Industriegebietes auf ehemaligem artenarmen Ackerland. 

6.3 Schotzgyt Boden 

Die Bodenstruktur wird durch den Baubetrieb und die Nutzung als Industriegebiet dauerhaft 
zerstört. Innerhalb der Baugrenzen wird eine Fläche von 19.100 m2 beeinträchtigt. Außerdem 
werden 1.500 m2 durch die Erschließungsstraße dauerhaft versiegelt. 
Als offen zu haltende Grünflächen sind festgesetzt: die öffentliche Grünfläche P4 (ca. 1.950 m2), 
die private Grünfläche P3 (ca. 700 m2) und die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen P2 (ca. 2.100 m2); zusammen 4.750 m2. Insgesamt werden somit 
mindestens 5.235 m2 Boden unversiegelt bleiben (= ca. 19 % der Geltungsbereichs). 

6.4 Schutzgot Wasser 

Die flächige Versickerungsmöglichkeit auf den jetzt offenen Ackerböden geht durch die Überbau¬ 
ung verloren. Aufgrund der kiesigen Bodenverhältnisse kann aber nicht verunreinigtes Regen¬ 
wasser auf den Grundstücken entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Ver¬ 
sickerung von Niederschlagswasser versickert werden. 
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Mit der Versiegelung ist ein erhöhter Oberflächenabfluss und eine Verringerung der Versicke¬ 
rungsfähigkeit der Geländeoberfläche verbunden. 

6.5 Schutzgut Klima/Luft 

Der ost-west-gerichtete Kaltluftstrom wird durch die Umsetzung des Bebauungsplanes .Hirsch 
am Hart, Teil 4’ über die mit Bebauungsplan „Hirsch am Hart, Teil 1“ bereits festgesetzte Bebau¬ 
ung hinaus weiter eingeschränkt. Die Grundfläche des Geltungsbereiches geht als Kaltluftentste¬ 
hungsgebiet über Ackerflächen durch die geplante Bebauung verloren. 

6.6 Schutzgut Landschaft 

Die landschaftsbildprägende Terrassenkante kann auf einem Teilstück von ca. 50 m Länge über¬ 
baut werden. Durch die vorgestellte Industriebebauung wird sie künftig teilweise verdeckt und 
verliert somit ihre derzeitige Bedeutung im Ort- und Landschaftsbild. 
Durch die notwendige Beleuchtung (Erschließungsstraßen, Betriebsbeleuchtung) entsteht eine 
Veränderung der Umgebungshelligkeit des betroffenen Landschaftsraumes. 

5.7 Kultur- und Sachgüter 

Die südöstlich des Planungsgebietes befindliche, denkmalgeschützte Kapelle mit den dominan¬ 
ten Großbäumen verliert durch das heranrückende Gewerbe- und Industriegebiet ihre herausra¬ 
gende Stellung innerhalb der ausgeräumten Landschaft. 

6.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
und bei Nichtdurchführung (Nullvariante) der Planung 

Bezogen auf alle Schutzgüter sind als wesentliche Vorbelastung im Status quo die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, die bereits begonnene Gewerbegebietsentwicklung sowie die „Um¬ 
fahrung Mühldorf Nord“ (= Bürgermeister-Hess-Strasse) zu nennen. Entsprechend der bauleit¬ 
planerischen Absichten der Stadt Mühldorf a. Inn soll jedoch der gesamte Landschaftsraum 
beidseits der Bürgermeister-Hess-Strasse als großflächiges Gewerbegebiet entwickelt werden; 
die landwirtschaftliche Nutzung ist im Endstadium völlig aus dem Untersuchungsgebiet verdrängt. 
Die Belastung des Raumes ist dann in erster Linie durch großflächige Versiegelung und Über¬ 
bauung gegeben. 
Dies steht im Einklang mit den übergeordneten Entwicklungszielen des Landesentwicklungspro¬ 
gramms. 
In der vorbereitenden Bauleitplanung ist entlang der Bürgermeister-Hess-Strasse ein breiter 
Grünstreifen beidseits der Straße ausgewiesen. Der Grünzug hat einen positiven Einfluss auf 
Natur und Landschaft in der zukünftig von Gewerbebetrieben geprägten Landschaft. 

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe die bisherige landwirtschaftliche Nutzung mit ihren 
derzeitigen Auswirkungen auf Natur und Umwelt (Bodenbearbeitung, Spritz- und Düngemittelein¬ 
satz, Sickerfähigkeit der Fläche, Kaltluftentstehung) erhalten. Die Beeinträchtigungen der Hang¬ 
kante entfielen. 
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7. Maßnahmen zur Verminderung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachhaltigen Auswirkungen 

7.1 Maßnahmen zur Verminderung und Verringerung 

Entsprechend den textlichen Festsetzungen zum Bebauungs- und Grünordnungsplan ist unver- 
schmutztes Niederschlagswasser (Dach- und Hofflächen, Erschließungsstraßen) auf dem eige¬ 
nen Grundstück (z.B. Sickergruben oder belebte Bodenschichten) zu versickern. Der Betreiber 
hat sicherzustellen, dass keine Öl- und Benzinverunreinigungen in den Untergrund gelangen 
können. Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

Die Festsetzungen zur Begrünung innerhalb der Baugrenzen führt zu einem im Vergleich zum 
Ist-Zustand erhöhten Grünflächenanteil extensiver Nutzung 
Die festgeschriebenen randlichen Grünflächen und Bepflanzungen binden die Bebauung in das 
Landschaftsbild ein. 

7.2 Art und Ausmaß von unvermeidbaren nachhaltigen Auswirkungen 

Die Fläche von 19.100 m2 innerhalb der Baugrenze wird dauerhaft beeinträchtigt. Durch die 
notwendige Erschließungsstraße (E1) werden 1.500 m2 versiegelt. 

Die historisch entstandene landwirtschaftliche Nutzung der Fläche geht verloren. 

Durch die Nutzung entstehen Lärmemissionen. Diese werden durch entsprechende textliche 
Festsetzungen zum Bebauungs- und Grünordnungsplan in einem zulässigen Rahmen gehalten 
(zulässiger Grenzwert tagsüber 65 dB(A), nachts 50 dB(A)). 

Die Landschaftsbild prägende und Biotop kartierte Terrassenkante kann auf einer Strecke von 
rund 50 m überbaut werden. Nimmt man den Durchbruch für die West-Ost-Erschließung (E2) 
notwendige Straße (vgl. Bebauungsplan ,Hirsch am Hart, Teil 1’) hinzu, wird die Struktur der 
Terrassenkante auf einer Gesamtlänge von gut 80 m dauerhaft verändert. Die Biotopvernet¬ 
zungsfunktion der Terrassenkante wird somit unterbrochen. 

Die Ausweisung einer Baufläche mit möglichem Eingriff in die Terrassenkante wird nur an dieser 
Stelle aufgrund der vorgesehenen Straßenanbindung mit unvermeidbarem Durchbruch der Ter¬ 
rassenkante festgelegt. Eine weitere Überbauung der Biotopstruktur wird vermieden, da über den 
Bebauungsplan „Hirsch am Hart, Teil 4“ hinaus, keine weiteren Verkehrsanbindungen der zu 
entwickelnden Bauflächen südlich der Kante mit den bestehenden Industrie- und Gewerbeflä¬ 
chen nördlich der Terrassenkante möglich sind. 

7.3 Aysgieichsmaßiniahmer! 

Insgesamt sind 9.850 m2 naturschutzfachlicher Ausgleichsflächen zur Kompensation der Eingriffe 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erbringen (siehe Punkt 9.1 der Begründung 
zum Bebauungs- und Grünordnungsplan). 

Die notwendigen Ausgleichsflächen von 9.850 m2 werden außerhalb der Bebauungsplanumgrif¬ 
fes auf den Grundstücken Flur-Nr. 1146 (4.999 m2) und 1147 (5.856 m2) südöstlich der Lohmühl¬ 
siedlung erbracht. Auf den beiden Grundstücken wird entsprechend den Festsetzungen zum 
Bebauungs- und Grünordnungsplan ein Offenlandbiotop entwickelt, das Teil einer Biotop- 
Vernetzungsstruktur entsprechend dem Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Stadt Mühl¬ 
dorf am Inn wird. Die Entwicklung erfolgt durch Ansaat einer standorttypischen, gebietsheimi¬ 
schen Wiesenmischung, einer dreijährigen Ausmagerung der Fläche und daran der anschließen¬ 
den extensiven Nutzung der Wiesenfläche. Zusätzlich wird durch Abtragen des Oberbodens 
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entlang des südlich von Flur-Nr. 114/ verlaufenden Grabens ein Pufferstreifen geschaffen in dem 
sich der Graben frei entwickeln kann. 

Mit den insgesamt anrechenbaren 10.855 m2 werden 1.005 m2 Ausgleichsflächen (9 %) mehr 
ausgewiesen als tatsächlich notwendig. 

7.4 Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation (Bilanz) 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung mit Ermittlung der 
möglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und Ableitung der notwendigen Aus¬ 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die Stadt Mühldorf am Inn in der Abwägung nach § 1 Abs. 
6 BauGB berücksichtigt. 
Die Naturschutzfachliche Eingriffsregelung wurde entsprechend dem Leitfaden .Bauen im Ein¬ 
klang mit Natur und Landschaft’ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen in der Fassung vom Januar 2003 abgearbeitet (vgl. Begründung zum Bebauungs¬ 
und Grünordnungsplan, Ziffer 9). 
Das Ergebnis ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 

Flächen¬ 
beschreibung 

Flächen¬ 
größe Kategorie Eingriffs- 

schwere 

Kompen¬ 
sations¬ 
faktor 

Errechneter 
Ausgleichsbedarf 

Baufläche auf 
Ackerfläche 18.000 m2 Kategorie I 

oberer Wert A I 0,4 7.200 m2 

Erschließung 
(E1) auf Acker 1.500 m2 Kategorie I 

oberer Wert B I 0,3 450 m2 

Baufläche auf 
Terrassenkante 1.100 m2 Kategorie III A II 2,0 2.200 m2 

Summe 20.600 m2 - - - 9.850 m2 

8. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Bebauungs- und 

Grünordnongsplanes auf die Umwelt (Monitoring) 

Die Stadt Mühldorf am Inn überwacht die Umsetzung der festgesetzten öffentlichen (P4) und 
privaten (P3) Grünflächen, der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (P2) sowie der zusätzlich zu erbringenden Grünflächen von mindestens 15 % 
Flächenanteil innerhalb der Grundstücksgrenzen. 

Die Umsetzung und dauerhafte Sicherung der Ausgleichflächen (AE1) werden von der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Mühldorf am Inn überwacht. Nach Erstellung der Aus¬ 
gleichsflächen erfolgt eine gemeinsame Abnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde. Zusätz¬ 
lich wird von der Stadt Mühldorf am Inn eine jährliche Fotodokumentation über die Entwicklung 
der Ausgleichsflächen durchgeführt und der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn meldet die vorgesehenen Ausgleichsflächen nach Art 6b Abs. 7 Satz 4 
BayNatSchG dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz - Außenstelle Nordbayern zur 
Erfassung im Ökoflächenkataster. 
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9, Ä6Igemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Hirsch am Hart, Teil 4“ hat eine Geltungsbereichsgröße 
von 26.563 m2. Davon werden 19.100 m2 als Baufläche, 1.500 m2 als Erschließungsstraße und 
4.850 m2 als Grünflächen festgesetzt. 
Entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches wurden Schutzgut bezogen die Auswirkun¬ 
gen des Vorhabens geprüft. 
Die Festsetzungen als Baufläche und Erschließungsstraße führen zu Eingriffen in den Natur¬ 
haushalt und das Landschaftsbild. Schwerwiegend ist hier vor allem die geplante Durchschnei¬ 
dung der bestehenden Terrassenkante. Unter Anwendung des Leitfadens 'Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft' (Herausgeber: Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Um¬ 
weltfragen, Stand Januar 2003) wurde der Eingriff bewertet und ein Gesamtkompensationsbedarf 
von 9.850 m2 Ausgleichsflächen ermittelt. Der Ausgleichsbedarf wird insgesamt außerhalb des 
Bebauungsplanumgriffes durch die Entwicklung eines Offenlandbiotops südöstlich der Lohmühl¬ 
siedlung (Maßnahme AE 1) erbracht. 
Zur Vermeidung unzulässiger Lärmemissionen werden entsprechende Höchstwerte festgesetzt. 
Für die Einhaltung der im Bebauungs- und Grünordnungsplan vorgegebenen Festsetzungen 
zeichnet die Stadt Mühldorf am Inn verantwortlich. 

10. Erklärung zum Umweltbericht gern. § 10 (4) BauGB 

10.1 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zur Berücksichtigung der Umweltbelange im vorliegenden Bebauungsplan „Hirsch am Hart 
Teil 4“ wurde der derzeitige Umweltzustand bezogen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Landschaft und Kultur- und Sachgüter erfasst und die 
Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter beschrieben. Zur Eingriffsminimierung 
sind Maßnahmen zur Verminderung, Verringerung und zum Ausgleich der nachhaltigen Auswir¬ 
kungen festgesetzt. 

Die naturschutzfachlichen Vorgaben des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt 
Mühldorf a. Inn (Sicherung der Terrassenkante und Entwicklung eines Grünzuges entlang der 
Umfahrung Mühldorf Nord) wurden im Grünordnungsplan auf die geplante Baugebietsauswei¬ 
sung und -erschließung hin konkretisiert und in den städtebaulichen Entwurf des Bebauungspla¬ 
nes integriert. Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung mit Ermittlung des Ausgleichsflächen¬ 
bedarfes wurde nach dem Leitfaden des Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung 
und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (ergänzte Fassung vom Januar 
2003) erarbeitet (vgl. Begründung Ziff. 9). Die Festlegung der notwendigen Ausgleichsflächen 
erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Mühldorf a. Inn. 

Zur Ermittlung der zulässigen Schallleistungspegel innerhalb der Gebietsausweisungen wurde 
ein Schallgutachten erarbeitet. 

10.2 Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Beihördenbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in derzeit vom 14.03.2005 bis 15.04.2005 
durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden bis zum 
15.04.2005 beteiligt. 

Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen vorgelegt. 
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Die Bitten des Landratsamtes Mühldorf a. Inn - Natur und Landschaftspflege gemäß Schreiben 
vom 07.04.2005 

- die Ausgleichsflächen an das Bayerische Landesamt für Umweltschutz zu melden 
nach Erstellung der Ausgleichsflächen eine gemeinsame Abnahme vorzunehmen 

sind in das geplante Monitoring (vgl. Ziff. 8 des Umweltberichtes) übernommen worden. 

Der Hinweis des Bayerischen Landesamtes für Denkmalplage Abt. Bodendenkmalpflege mit 
Schreiben vom 12.04.2005, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht 
an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
gemäß Art 8 Abs. 1-2 DSchG unterliegen ist in die Entwurfsfassung der Planunterlagen vom 
10.05.2005 aufgenommen worden. 

Im Rahmen der Entwurfserstellung wurde die Festsetzung der öffentlichen Grünfläche (P 4) 
zwischen Bürgermeister-Hess-Strasse und der Erschließungsstrasse E1 als naturschutzfachliche 
Ausgleichsfläche innerhalb des Bebauungsplanumgriffes zurückgenommen. Demnach wird im 
Entwurf vom 10.05.2005 der gesamte bilanzierte Ausgleichsflächenbedarf außerhalb des Bebau¬ 
ungsplanumgriffes erbracht. 

Die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 30.06.2005 bis 02.08.2005 durch¬ 
geführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden ebenfalls bis zum 
02.08.2005 beteiligt. Dabei wurden bezogen auf den Umweltbericht keine Einwendungen vorge¬ 
bracht. Mit Beschluss Nr. 146 wurde der Planung vom Bau- und Umweltausschuss der Stadt 
Mühldorf am Inn am 14.09.05 zugestimmt. 

10.3 Begründung zur Alternativenpmfung 

Die Ausweisung des Gewerbe- und Industriegebietes „Hirsch am Hart Teil 4“ erfolgt in erster 
Linie um die vorgesehene Erweiterung der im Industriepark nördlich des Geltungsbereiches 
produzierenden Firma Agro-Norm Vertriebs-GmbH zu ermöglichen. Da aus produktionstechni¬ 
schen Gründen eine Erweiterung der Firma Agro-Norm nur im direkten Zusammenhang mit dem 
bestehenden Firmenareal nach Süden hin möglich ist ergeben sich keine anderweitigen Pla¬ 
nungsmöglichkeiten um den Zusammenhang der vorhandenen mit den zukünftigen Betriebsab¬ 
läufen herzustellen. Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen daher auch unter Berücksich¬ 
tigung der Kosten-Nutzen-Effekte nicht in Betracht und wurden somit im Rahmen der Abwägung 
bereits vorab ausgeschieden. 

Ingolstadt, 09. Februar 2005 
Geändert: 10.Mai 2005 
Geändert: 14. September 2005 

Alois Rieder & Andreas Albrecht 
Landschaftsarchitekten 
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Bekanntmachung 
der Stadt Mühldorf a. Inn 

überden Beschluss des Bebauungsplanes 

„Hirsch am Hart Teil 4“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 22.09.2005 Beschluss Nr. 105 den 
Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“ i.d.F.v. 14.09.2005 als Satzung beschlossen. Der Bebauungs¬ 
plan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4" i.d.F v 14 09 2005 in 
Kraft. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Hirsch am Hart Teil 4“ i.d.F.v. 14.09.2005 befindet sich im 
Ortsteil Hart. Folgende Flurnummer der Gemarkung Hart ist betroffen: 81/T. Der genaue Umgriff ist im 
beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann den Bebauungsplan „Hirsch am Hart Teil 4“ i.d.F.v. 14.09.2005 und seine Begrün¬ 
dung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB während der Servicezeiten 
im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer 101N, einsehen und überden Inhalt Auskunft ver¬ 
langen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver¬ 
fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mühldorf a. Inn bekannt gemacht worden sind. Der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen Ver¬ 
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

ü'hldorf a. Inn, 30. Novem :005 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

Angeschlagen an den Amtstafeln am 05.12.2005 
Abgenommen 11.01.2006 
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